Brandenbur gische Bauordnung
(BbgBO)

Brandenburg



Brandenbur gische Bauor dnung (BbgBO)Y 2

Vom 19. Mai 2016 (GVBI. | Nr. 14 S. 1)

I nhaltstiber sicht

Tell 1 — Allgemeine Vorschriften

81 Anwendungsbereich

§2 Begriffe

8§83 Allgemeine Anforderungen

Tell 2—Das Grundstiick und seine Bebauung

84 Bebauung der Grundstiicke mit Geb&uden

85 Zugéange und Zufahrten auf den Grundstiicken

§6 Abstandsflachen, Abstande

87 Teilung von Grundstiicken

8§88 Nicht Uberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielplétze
Teil 3—Bauliche Anlagen

Abschnitt 1 — Gestaltung

89  Gestaltung

8§10 Anlagen der AulRenwerbung

Abschnitt 2 — Allgemeine Anforder ungen an die Bauausfiihr ung
§11 Baustdle

§12  Standsicherheit

8§13  Schutz gegen schadliche Einfllisse

§14 Brandschutz

8§15 Warme, Schall-, Erschiitterungsschutz

816 Verkehrssicherheit

Abschnitt 3 — Bauprodukte, Bauarten

8§17 Bauprodukte

8§18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

8§19 Allgemeines bauvaufsichtliches Prifzeugnis

820 Nachweisder Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
§21 Bauarten

§22  Ubereinstimmungsnachweis

§23  Ubereinstimmungserklarung des Herstellers

§24  Ubereinstimmungszertifikat

8§25 Priift-, Zertifizierungs-, Uberwachungsstellen

Abschnitt 4 — Brandver halten von Baustoffen und Bauteilen; Wande, Decken, Dacher
8§26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen
8§27 Tragende Wénde, Stiitzen

8§28 AulRenwande

8§29 Trennwande

§30 Brandwénde

§31 Decken

8§32 Décher



Abschnitt 5 — Rettungswege, Offnungen, Umwehr ungen

§33
§34
§35
§36
§37
§38

Erster und zweiter Rettungsweg
Treppen

Notwendige Treppenrdume, Ausgange
Notwendige Flure, offene Gange
Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen
Umwehrungen

Abschnitt 6 — Technische Gebaudeausr istung

§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§ 46

Aufzige

Leitungsanlagen, Installationsschéchte und Installationskandle

L iftungsanlagen

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wérmeerzeugung, Brennstoffversorgung
Sanitéare Anlagen

Kleinklaranlagen, Gruben

Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Blitzschutzanlagen

Abschnitt 7 — Nutzungsbedingte Anforder ungen

§47
§48
§49
§50
§51

Aufenthaltsrdume

Wohnungen

Notwendige Stellpl&tze und notwendige Abstd Iplétze fir Fahrrader
Barrierefreies Bauen

Sonderbauten

Tell 4 —Dieam Bau Beteiligten

§52
§53
§54
§55
§ 56

Grundpflichten

Bauherrin und Bauherr
Entwurfsverfasserin und Entwurfsverfasser
Unternehmerin und Unternehmer
Bauleterin und Bauleiter

Tell 5—-Bauaufsichtsbehorden, Verfahren
Abschnitt 1 — Bauaufsichtsbehorden

§57
§58

Aufbau und Zustandigkeit der Bauaufsichtsbehdrden

Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehtrden sowie der amtsfreien Gemeinden und der
Amter als Sonderordnungsbehtrden

Abschnitt 2 — Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§59
§60
§61
§62

Grundsatz

Vorrang anderer Gestattungsverfahren
Genehmigungsfreie Vorhaben
Bauanzeigeverfahren

Abschnitt 3 — Genehmigungsver fahren

§63
§64
§65
§ 66
§67
§68
§69

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Baugenehmigungsverfahren
Bauvorlageberechtigung

Bautechnische Nachweise

Abweichungen

Bauantrag, Bauvorlagen

Behandlung des Bauantrags



§70 Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit
8§71  Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

§72 Baugenehmigung, Baubeginn

8§73 Getungsdauer der Baugenehmigung und des Vorbescheides
8§74  Telbaugenehmigung

875 Vorbescheid

8§76 Genehmigung Fliegender Bauten

8§77  Bauaufsichtliche Zustimmung

Abschnitt 4 — Bauaufsichtliche M al3nahmen

878  Verbot unrechtméfiig gekennzeichneter Bauprodukte
8§79 Einstdlung von Arbeiten

8§80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
8§81  Anpassung bestehender baulicher Anlagen
Abschnitt 5 Bauiiberwachung

8§82 Baulberwachung

8§83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung
Abschnitt 6 — Baulasten

8§84 Baulasten, Baulastenverzeichnis

Teil 6 — Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvor schriften, Datenschutz, Uber gangsvor schriften
8§85  Ordnungswidrigkeiten

8§86  Rechtsvorschriften

§87  Ortliche Bauvorschriften

§88  Datenschutz

8§89  Ubergangsvorschriften

I nkr afttr eten, Aul3erkrafttreten

D Die Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. September
2015 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften fir die Dienste
der Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom 17.9.2015, S 1) sowie aus der Richtlinie 2006/123/EG des Européischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI. L 376 vom 27.12.2006,
S. 36) sind beachtet worden.

2 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Marz
2000 Uber Seilbahnen fir den Personenverkehr (ABI. L 106 vom 3.5.2000, S 21) sowiein den 88 70 und 77 der Umset-
zung der Richtlinie 2012/18/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieffenden Aufhebung der Richtlinie
96/82/EG des Rats (ABI. L 197 vom 24.7.2012, S. 1).



Tell 1 - Allgemeine Vor schriften

8§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fur bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fur Grundstiicke sowie fur andere
Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforde-
rungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht far
1. Anlagen des offentlichen Verkehrs, einschliefdlich Zubehtr, Nebenanlagen und Nebenbetrieben, ausge-
nommen Gebaude und Seilbahnen,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebaude,

3. Leitungen, die der Offentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitét, Warme, der Offentlichen Abwas-
serentsorgung oder der Telekommunikation dienen, mit Ausnahme von Masten und Unterstiitzungen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, mit Ausnahme von Masten und Unterstiitzungen,
5. Kréne, mit Ausnahme von Kranbahnen und Unterstiitzungen,

6. Messestdnde in Messe- und Ausstellungsgebduden,

7. Anschlége und Lichtwerbung an daftir genehmigten Saulen, Tafeln und Flachen,

8. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,

9. Ausagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukéasten,

10. Wahlwerbung fir die Dauer eines Wahlkampfes,

11. Parkanlagen und andere Griinflachen, die Offentliche Einrichtungen sind, sowie Friedhdfe, mit Ausnahme
von Gebauden.

§ 2 Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen; eine Verbin-
dung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf
ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt
ist, Uberwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch

Aufschittungen und Abgrabungen,

Lagerplétze, Abstellplétze und Ausstellungspldize,

Sport- und Spiefléachen,

Campingpléze, Wochenendpl&tze und Zeltplétze,

Freizeit- und Vergniigungsparks,

Stellplétze fur Kraftfahrzeuge und Abstellplétze fir Fahrréder,

Gerlste,

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzusténden,

. Seilbahnen.

Anlagen snd bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinnedes 8 1 Absatz 1 Satz 2.
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(2) Gebadude sind selbststandig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden
kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Gebaude werden in folgende Gebaudeklassen eingeteilt:
1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 Meter und nicht mehr as zwel Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehr al's 400 Quadratmeter Grundfléche und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,
2. Gebdudeklasse 2:

Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 Meter und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht
mehr as 400 Quadratmeter Grundflache,



Gebaudekl asse 3:
sonstige Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 Meter,
Gebaudekl asse 4

Gebdude mit einer Hohe bis zu 13 Meter und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 Quadratme-
ter Grundflache,

Gebaudekl asse 5:
sonstige Gebaude einschliefdlich unterirdischer Gebaude.

Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal3 der Fulbodenoberkante des hdchstgel egenen Geschosses, in dem ein
Aufenthaltsraum moglich ist, Uber der Geldndeoberflacheim Mittel. Die Grundflachen der Nutzungseinheiten im
Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundfléchen; bel der Berechnung der Brutto-Grundfléchen nach Satz 1
bleiben Flachen in Kellergeschossen auf3er Betracht. Wird ein Nebengebédude an Gebdude der Gebdudeklasse 1
angebaut, veréndert sich die Gebdudeklasse nicht, wenn das Nebengebdude nach § 61 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe ¢ oder Buchstabe d genehmigungsfrei ist.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbe-
sténde erfillen:

1
2.
3.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Hochhéuser (Gebdude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr as 22 Meter),
bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 Meter,

Gebdude mit mehr als 1 600 Quadratmeter Grundflache des Geschosses mit der gréfdten Ausdehnung, aus-
genommen Wohngebdude und Garagen,

Verkaufsstétten, deren Verkaufsraume und Ladenstral3en eine Grundfléche von insgesamt mehr as 800
Quadratmeter haben,

Gebdude mit Rdumen, die einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Grundfl&che von
mehr a's 400 Quadratmeter haben,

Gebdude mit R&dumen, die einzeln fir die Nutzung durch mehr a's 100 Personen bestimmt sind,
Versammlungsstétten

a) mit Versammlungsréumen, die insgesamt mehr as 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungs-
réume gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflachen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribiinen, die keine Fliegenden Bauten
sind, und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen,

Schank- und Spei segaststétten mit mehr als 40 Gastplétzen in Gebduden oder mehr als 1 000 Gastpldtzen im
Freien, Beherbergungsstétten mit mehr als zwolf Betten und Spielhallen mit mehr als 150 Quadratmeter
Grundfl&che,

Gebdude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedirftig-
keit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt ist, wenn die Nutzungseinheiten

a) einzeln fir mehr al's sechs Personen oder

b) fur Personen mit Intensvpflegebedarf bestimmt sind oder

C) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und fur insgesamt mehr als zwdlf Personen bestimmt sind,
Krankenhuser,

sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime,

Tageseinrichtungen fur Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tagese n-
richtungen einschliefdlich Tagespflege fur nicht mehr as zehn Kinder,

Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen,
Justizvollzugsangtalten und bauliche Anlagen fir den Mal¥egelvollzug,
Camping- und Wochenendpl dtze,

Freizeit- und Vergniigungsparks,

Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfuihrungsgenehmigung bediirfen,
Regallager mit einer Oberkante Lagerguththe von mehr als 7,50 Meter,

bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhohter
Brandgefahr verbunden ist,

Anlagen und Ra&ume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgefiihrt und deren Art oder Nutzung mit ver-
gleichbaren Gefahren verbunden sind.



(5) Aufenthaltsrdume sind R&ume, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder
geeignet Snd.

(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 Meter tiber die
Gel andeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlrdume zwischen der obersten Decke
und der Bedachung, in denen Aufenthaltsrdume nicht méglich sind, sind keine Geschosse.

(7) Stellplédtze sind Fl&chen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auRerhalb der dffentlichen Verkehrsflachen
dienen. Garagen sind Gebadude oder Gebaudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-,
Werk- und Lagerrédume fur Kraftfahrzeuge sind keine Stellplétze oder Garagen.

(8) Feuerstétten sind in oder an Gebduden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind,
durch Verbrennung Wérme zu erzeugen.

(9) Barrierefrel sind bauliche Anlagen, soweit sie fir Menschen mit Behinderung in der allgemein Ublichen
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsétzlich ohne fremde Hilfe zugénglich und nutzbar sind.

(10) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu
werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbun-
den zu werden wie Fertighduser, Fertiggaragen und Silos.

(11) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anla-
gen.

(12) Gelandeoberflache ist die natirliche Geléndeoberfléache, soweit nicht gemél 8§ 9 Absatz 3 des Baugesetz-
buchs oder in der Baugenehmigung eine andere Gel &ndeoberfl&che festgesetzt it.

8 3 Allgemeine Anfor der ungen

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 8ndern und instand zu halten, dass die 6ffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die nattirlichen Lebensgrundlagen, nicht geféhrdet werden.

(2) Bauprodukte und Bauarten dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen
bel ordnungsgemaler Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die
Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfiillen und gebrauchstauglich sind.

(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehdrde durch éffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt fir Brandenburg
als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln sind zu beachten. Bei der Bekanntmachung
kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. Von den Technischen Baubestimmungen
kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lésung in gleichem Malie die allgemeinen Anforderungen des
Absatzes 1 erflillt werden; § 17 Absatz 3 und § 21 bleiben unberihrt.

(4) Fir die Beseitigung von Anlagen und fiir die Anderung ihrer Nutzung gelten die Absitze 1 und 3 entspre-
chend.

(5) Bauprodukte und Bauarten, die den in Vorschriften der Mitgliedstaaten der Européischen Union und anderer
Vertragsstaaten des Abkommens tiber den europdi schen Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen
entsprechen, dirfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau in Bezug auf
Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermalien dauerhaft erreicht wird.



Tell 2—Das Grundstiick und seine Bebauung

§ 4 Bebauung der Grundstiicke mit Gebduden

Gebaude dirfen nur errichtet werden, wenn das Grundstiick in angemessener Breite an einer befahrbaren offent-
lichen Verkehrsflache liegt oder wenn das Grundstiick eine befahrbare, 6ffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu
einer befahrbaren offentlichen Verkehrsflache hat.

(2) Ein Gebaude auf mehreren Grundstiicken ist nur zuldssg, wenn dffentlich-rechtlich gesichert ist, dass da-
durch keine Verhdtnisse eintreten konnen, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes wi-
dersprechen. Satz 1 gilt bel bestehenden Gebduden nicht fir eine Aul’enwand- und Dachdémmung, die tber die
Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. | S. 1519), die zuletzt durch
Artikedl 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1789, 1790) geéndert worden ist, in der jewells
geltenden Fassung fir bestehende Gebdude nicht hinausgeht. Satz 2 gilt entsprechend fir die mit der Warme-
dammung zusammenh&ngenden notwendigen Anderungen von Bauteilen.

8 5 Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fir die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu
rickwaértigen Gebduden zu schaffen; zu anderen Gebduden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg
dieser Gebdude Uber Rettungsgerdte der Feuerwehr fuhrt. Zu Gebduden, bei denen die Oberkante der Briistung
von zum Anleitern bestimmten Fengtern oder Stellen mehr als 8 Meter Uiber Gelénde liegt, ist in den Féllen des
Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist fir die Personenrettung
der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die daftir erforderlichen Aufstell- und Bewegungsfl&-
chen vorzusehen. Bei Gebduden, die ganz oder mit Teillen mehr als 50 Meter von einer 6ffentlichen Verkehrs-
flache entfernt sind, snd Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebduden gelege-
nen Grundstiicksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn se aus Griinden des Feuerwehreinsatzes e-
forderlich sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsfl&chen miissen fir Feuerwehrfahrzeuge ausreichend
befestigt und tragfdhig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und sténdig freizuhalten; die Kennzeichnung
von Zufahrten muss von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein. Fahrzeuge dirfen auf den Flachen
nach Satz 1 nicht abgestellt werden.

8 6 Abstandsflachen, Abstande

(1) Vor den AuRRenwanden von Gebduden sind Abstandsfl&chen von oberirdischen Gebduden freizuhalten. Satz 1
gilt entsprechend fir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebduden ausgehen, gegeniiber Gebauden
und Grundstiicksgrenzen. Eine Abstandsfléche ist nicht erforderlich vor Aulenwénden, die an Grundstiicks-
grenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder
gebaut werden darf.

(2) Abstandsflachen sowie Abstande nach 8§ 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 miissen auf dem Grund-
stiick selbst liegen. Sie dirfen auch auf offentlichen Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen liegen, jedoch nur bis
zu deren Mitte. Abstandsfléchen sowie Absténde im Sinne des Satzes 1 dirfen sich ganz oder teillweise auf an-
dere Grundstiicke erstrecken, wenn offentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht Uberbaut werden; Abstands-
fléachen dirfen auf die auf diesen Grundstiicken erforderlichen Abstandsfléachen nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstandsfl &chen dirfen sich nicht tiberdecken; dies gilt nicht fur
1. AuRenwande, diein enem Winke von mehr als 75 Grad zuginander stehen,

2. AuBenwénde zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebduden der Gebdudeklassen 1
und 2,

3. Gebdude und andere bauliche Anlagen, diein den Abstandsfléchen zul&ssig sind.

(4) Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Wandhohe;, sie wird senkrecht zur Wand gemessen.
Wandhohe ist das Mal3 von der Geléndeoberflache bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis
zum oberen Abschluss der Wand.



Bel gestaffelten Wéanden, bei Déchern oder Dachaufbauten sowie bei gegentiber der Auf3enwand vor- oder zu-
ricktretenden Bauteilen oder Vorbauten ist die Wandhohe fir den jeweiligen Wandabschnitt, Dachaufbau, Vor-
bau oder das jeweilige Bauteil gesondert zu ermitteln. Das sich ergebende Mal3ist H.

(5) Die Tiefe der Abstandsfléachen betragt 0,4 H, mindestens 3 Meter. In Gewerbe- und Industriegebieten gendgt
eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 Meter. Vor den Aul3enwanden von Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2
mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen geniigt a's Tiefe der Abstandsflache 3 Meter. Werden von
einer stédtebaulichen Satzung oder einer Ortlichen Bauvorschrift nach § 87 Aullenwéande zugelassen oder vorge-
schrieben, vor denen Abstandsflachen grol3erer oder geringerer Tiefe als nach den Sétzen 1 bis 3 liegen missten,
finden die Sétze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an.

(6) Bel der Bemessung der Abstandsfléchen bleiben auf3er Betracht

1. vor die AulRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachuiberstande,

2. Wintergérten mit nicht mehr als5 Meter Breite, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr alsein Drittel der Breite der jeweiligen Aullenwand in Anspruch nehmen,
b) Uber nicht mehr als zwel Geschosse reichen und nicht mehr als 3 Meter vortreten,
c) mindestens 2 Meter von der gegentiberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

3. Bakone mit nicht mehr als5 Meter Breite, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr alsein Drittel der Breite der jewelligen Aullenwand in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als2 Meter vortreten,
c) mindestens 2 Meter von der gegentiberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

4. sonstige Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr alsein Drittel der Breite der jeweiligen Aul’enwand in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als 1,50 Meter vor diese Aul3enwand vortreten und
c) mindestens 2 Meter von der gegentiberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

5. bei Gebduden an der Grundstiicksgrenze die Seitenwande von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn sie
nicht an der Grundstiicksgrenze errichtet werden.

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben Malinahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und So-
laranlagen an bestehenden Gebduden unabhéngig davon, ob diese den Anforderungen der Absétze 2 bis 6 ent-
sprechen, aul3er Betracht, wenn sie

1. eine Strke von nicht mehr as 0,25 Meter aufweisen und

2. mindestens 2,50 Meter von der Nachbargrenze zuriickbl eiben.

(8) In den Abstandsfléchen eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsfl&chen sind, auch wenn sie nicht an die
Grundstiicksgrenze oder an das Gebdude angebaut werden, zuldssig

1. Garagen und Gebdude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstéiten mit einer mittleren Wandhohe bis zu 3 Me-
ter und einer Gebdudeldnge B Grundstiicksgrenze von 9 Meter; die Dachneigung darf 45 Grad nicht tber-
schreiten,

2. gebdudeunabhéngige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 Meter und einer Gesamtlange je Grundstiicks-
grenzevon 9 Meter,

3. Stutzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, aul3erhalb dieser Bauge-
biete mit einer Hohe bis zu 2 Meter.

Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegentiber den Grundstiicksgrenzen nicht einhaltenden Anlagen nach
Satz 1 Nummer 1 und 2 darf auf einem Grundstiick insgesamt 15 Meter nicht Giberschreiten.

(9) An bestehenden Gebduden sind bel der nachtraglichen Errichtung vor die AufRenwand vortretender Aufziige,
Treppen und Treppenrdume geringere Tiefen von Abstandsfléachen zuléssig, wenn wesentliche Beeintréachtigun-
gen angrenzender oder gegeniiberliegender R&ume nicht zu befiirchten snd und zu Nachbargrenzen ein Abstand
von mindestens 3 Meter eingehalten wird.

(10) Bei rechtmélfiig errichteten Gebduden sind die sich ergebenden Abstandsflachen in folgenden Féllen unbe-
achtlich:

1. Anderungen innerhalb des Gebiudes,

2. Nutzungsanderungen, wenn der Abstand des Gebaudes zu den Nachbargrenzen mindestens 2,50 Meter be-
tragt oder die AulRenwand als Gebaudeabschlusswand ausgebildet ist,



3. die Neuerrichtung von Dachrdumen oder Dachgeschossen innerhalb der Abmessungen bestehender Dach-
réume oder Dachgeschosse,

4. dieErrichtung und Anderung von Vor- und Anbauten, die firr sich genommen die Tiefe der Abstandsflachen
nach Absatz 5 einhalten,

5. die nachtrégliche Errichtung von Dach- und Staffelgeschossen, wenn deren Abstandsflachen innerhab der
Abstandsflachen des bestehenden Gebaudes liegen.

Satz 1 gilt nicht fur Gebdude nach Absatz 8.

§ 7 Teilung von Grundstticken

Durch die Teilung eines Grundstiicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, dirfen keine Verhdtnis-
se geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen. Entspricht
die Teilung eines Grundstiicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, nicht den Anforderungen des
Satzes 1 oder des § 19 Absatz 2 des Baugesetzbuchs, so darf eine die Teilung vorbereitende Liegenschaftsve-
rmessung nur vorgenommen werden, wenn die erforderliche Abweichung nach 8 67 zugelassen oder die erfor-
derliche Befreiung ertellt ist.

8 8 Nicht Uberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinder spielplétze

(1) Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen tiberbauten Flachen der bebauten Grundstii-
cke sind

1. wasseraufnahmefdhig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begriinen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuldssigen Verwendung der Fléchen entgegenstehen. Satz 1
findet keine Anwendung, soweit Bebauungspléne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht Uberbauten
Fléchen treffen.

(2) Bei der Errichtung von Gebauden mit mehr als drei Wohnungen miissen die durch die Gemeinde in einer
oOrtlichen Bauvorschrift nach § 87 festgesetzten Kinderspielpldtze auf dem Baugrundstiick oder in unmittel barer
Néhe auf einem anderen geeigneten Grundstiick, dessen dauerhafte Nutzung fir diesen Zweck Offent-
lich-rechtlich gesichert sein muss, hergestellt werden.

(3) Soweit die Bauherrin oder der Bauherr durch ¢rtliche Bauvorschrift zur Herstellung von Kinderspiel plétzen
verpflichtet ist, kann die Gemeinde durch &ffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Bauherrin oder dem Bauherrn
vereinbaren, dass die Bauherrin oder der Bauherr ihre oder seine Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zah-
lung eines Geldbetrages an die Gemeinde abl6st (Kinderspiel platzabl 6severtrag). Der Anspruch der Gemeinde
auf Zahlung desim Kinderspielplatzabl Gsevertrages vereinbarten Gel dbetrages entstent mit Baubeginn.

(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag fir die AblGsung von Kinderspid pldtzen fir die Herstellung zusétzlicher

oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender Kinderspielplétze zu verwen-
den.

Tell 3—Bauliche Anlagen
Abschnitt 1 — Gestaltung

§ 9 Gestaltung

Bauliche Anlagen miissen nach Form, Mal3stab, Verhdtnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff
und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Bauliche Anlagen dirfen das Straf3en-, Orts- und
Landschaftsbild nicht verunstalten.



§ 10 Anlagen der AufRenwer bung

Anlagen der AuRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankiindigung oder An-
preisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom offentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind.
Hierzu zéhlen insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukéasten sowie fir
Zettelanschlége und Bogenanschldge oder Lichtwerbung bestimmte Sdulen, Tafeln und Héchen.

(2) Fur Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten
Anforderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, dirfen weder bauliche Anlagen noch das
Stral3en-, Orts- und Landschaftshild verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefahrden.
Die stérende Haufung von Werbeanlagen ist unzuldssig. Die besonderen Belange von Menschen mit Behinde-
rung sind angemessen zu berticksi chtigen.

Abschnitt 2 — Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

8 11 Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemal? errichtet, gedndert, instand gehalten
oder beseitigt werden kdnnen und Gefahren oder vermei dbare Bel &stigungen nicht entstehen.

(2) Bel Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefahrdet werden kénnen, ist die Gefahrenzone abzugren-
zen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, sind Baustellen mit eéinem Bauzaun abzu-
grenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegensténde zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausfiihrung nicht genehmigungsfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der Bauherr an der Bau-
stelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften der am Bau Betel-
ligten (88 53 bis 56) enthalten muss, dauerhaft und von der offentlichen Verkehrsfléche aus sichtbar anzubrin-
gen.

(4) Béaume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu erhalten sind,
mussen wahrend der Bauausfithrung geschiitzt werden.

8 12 Standsicher heit

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fur sich adlein standsicher sein. Die
Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstiicke diir-
fen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fir mehrere bauliche Anlagen ist zuldssig, wenn 6ffentlich-rechtlich
gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer der baulichen Anlagen bestehen bleiben
konnen.

§ 13 Schutz gegen schadliche Einflusse

Bauliche Anlagen missen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtig-
keit, pflanzliche und tierische Schédlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflisse
Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. Baugrundstiicke miissen fur bauliche Anlagen ge-
eignet sain.

8 14 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 8ndern und instand zu halten, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren sowie eine Entrauchung von Raumen und wirksame L éscharbeiten mog-
lich sind.



§ 15 Wérme-, Schall-, Erschiitter ungsschutz

(1) Gebdude muissen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhéltnissen entsprechenden Wéarmeschutz
haben.

(2) Gebdude missen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Geréusche, die von ortsfesten
Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren
oder unzumutbare Bel &stigungen nicht entstehen.

(3) Erschiitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Bau-
grundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder unzumutbare Bel &stigungen nicht entstehen.

(4) Die Einhatung der Anforderungen an Gebdude nach den Vorschriften der Energieeinsparung sowie zur
Nutzung erneuerbarer Energien ist nach néherer Mal3gabe der Verordnung aufgrund § 86 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 6 nachzuweisen.

8 16 Verkehrssicher heit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht tberbauten Flachen von bebauten Grundstiicken
miissen verkehrssicher sain.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des Offentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen oder deren Nutzung
nicht geféhrdet werden.

Abschnitt 3 —Bauprodukte, Bauarten
§ 17 Bauprodukte

Bauprodukte diirfen fiir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet werden,
wenn se fir den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen (ge-
regelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulassig sind und wenn sie aufgrund des Ubereingtimmungsnach-
wei ses nach § 22 das Ubereinstimmungszei chen (U-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften

a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européi schen Parlaments und des Rates vom 9. Mé&rz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) (EU-Bauproduktenverordnung),

b) anderer unmittelbar geltender Vorschriften der Européischen Union oder

c) zur Umsetzung von Richtlinien der Européischen Union, soweit diese die Grundanforderungen an
Bauwerke nach Anhang | der EU-Bauproduktenverordnung berticksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden diirfen, insbesondere die DE-Kennzeichnung (Artikel 8 und 9 der
EU-Bauproduktenverordnung) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nummer 1 festgelegten Leistungs-
stufen oder -klassen ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt. Songtige Bauprodukte, die von allge-
mein anerkannten Regeln der Technik nicht abweichen, dirfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht
in der Bauregelliste A bekannt gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der
Technik abweichen, bediirfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.

(2) Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehérde fir
Bauprodukte, fir die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mal3gebend sind, in der Baure-
gelliste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erfillung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund
dieses Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen Regeln gel-
ten al's Technische Baubestimmungen im Sinnedes § 3 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bauprodukte, fr die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekannt gemacht worden sind
und die von diesen wesentlich abweichen oder fir die es Technische Baubestimmungen oder algemein aner-
kannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), miissen



1. eneallgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8§ 18),
2. en algemeines bauaufsi chtliches Prifzeugnis (8 19) oder
3. eneZustimmung im Einzelfall (8 20)

haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die fir die Erfillung der Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Ingtitut fur Bautechnik im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehdrde in einer Liste C dffentlich bekannt gemacht hat.

(4) Das fur die Bauaufsicht zusténdige Mitglied der Landesregierung kann durch Rechtsverordnung vorschrei-
ben, dass fir bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterlie-
gen, hingichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte Ubereinstim-
mungsnachwei se nach Mal3gabe des Absatzes 3 und der 88 18 bis 20 und der 88 22 bis 25 zu fiihren sind, wenn
die anderen Rechtsvorschriften diese Nachwel se verlangen oder zulassen.

(5) Bel Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, deren Herstellung in aul3ergewdhnlichem Mal3 von der
Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtun-
gen abhangt, kann in der algemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch
Rechtsverordnung des fir die Bauaufsicht zustdndigen Mitglieds der Landesregierung vorgeschrieben werden,
dass der Hersteller tiber solche Fachkréfte und Vorrichtungen verfligt und den Nachweis hiertiber gegentiber
einer Prifstelle nach 8§ 25 zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Aus-
bildung, die durch Prifung nachzuweisende Befdhigung und die Ausbildungsstétten einschliefdich der Aner-
kennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks
einer aulRergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedirfen, kann in der
allgemeinen bauaufsi chtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des fur
die Bauaufsicht zustandigen Mitglieds der Landesregierung die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine
Uberwachungsstelle nach § 25 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Ingtitut fur Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehdrde in der
Bauregellige B

1. festlegen, welche Leistungsstufen oder -klassen nach Artikel 27 der EU-Bauproduktenverordnung oder nach
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Européischen Union Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 erfillen mussen, und

2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europdischen Union die
Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang | der EU-Bauproduktenverordnung nicht berticksichtigen.

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir nicht geregelte
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 8 3 Absatz 2 nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begriindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufiigen. Soweit erforderlich, sind Probe-
stiicke vom Antragsteller zur Verfigung zu stellen oder durch Sachversténdige, die das Deutsche Institut fir
Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausfiinrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzu-
stellen. § 69 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Ingtitut fur Bautechnik kann fir die Durchfihrung der Prifung die sachversténdige Stelle und
fur Probeausfiihrungen die Ausfihrungsstelle und die Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) Die dlgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fir eine bestimmte Frist erteilt, die in der
Regel funf Jahre betragt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen
Antrag in der Regel um funf Jahre verléangert werden. Sie kann auch rickwirkend verlangert werden, wenn der
Antrag vor Fristablauf beim Deutschen Ingtitut fir Bautechnik eingegangen ist.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Indtitut fir Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.



(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lénder der Bundesrepublik Deutschland
gelten auch im Land Brandenburg.

8 19 Allgemeines bauaufsichtliches Pr tifzeugnis

(1) Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfullung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen
dient,

oder
2. dienach algemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,

bediirfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses. Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht dies mit der Angabe der mal3gebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte
im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehdrde in der Bauregdlliste A bekannt.

(2) Ein allgemeines bauaufsi chtliches Prifzeugnis wird von einer Prifstelle nach 8 25 Satz 1 Nummer 1 fiir nicht
geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewie-
senist. 8 18 Absatz 2 bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbehdrde fur Stellen nach 8 25 Satz 1 Nummer 1,
8 86 Absatz 4 Nummer 2 kann allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse zuriicknehmen oder widerrufen; die
88 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 8 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes fir das Land Brandenburg finden Anwendung.

§ 20 Nachweis der Verwendbar keit von Bauprodukten im Einzelfall

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsi chtsbehérde dirfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Européischen Union in Verkehr
gebracht und gehandelt werden dirfen, hinsichtlich der nicht berlicksichtigten Grundanforderungen an
Bauwerke im Sinne des § 17 Absatz 7 Nummer 2,

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Européischen Union in Verkehr
gebracht und gehandelt werden dirfen, hinsichtlich der nicht berlicksichtigten Grundanforderungen an
Bauwerkeim Sinne des 8 17 Absatz 7 Nummer 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des 8§ 3 Absatz 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im
Sinne des § 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsi chtsbehorde im Einzelfall erkléren, dass
ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

8 21 Bauarten

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fir die es allgemein anerkann-
te Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), diirfen bei der Errichtung, Anderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn fir sie

1. eneallgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8 18) oder
2. eneZustimmung im Einzelfall (8 20)

erteilt worden ist. Angtelle einer algemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genligt ein algemeines bauaufsichtli-
ches Priifzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erflllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher
Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt wird. Das Deutsche Ingtitut fir Bautech-
nik macht diese Bauarten mit der Angabe der maf3gebenden technischen Regeln und, soweit es keine algemein
anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der obersten
Bauaufsichtsbehérde in der Bauregelliste A bekannt. 8 17 Absatz 5 und 6 sowie die 88 18, 19 Absatz 2 und § 20
gelten entsprechend. Wenn Gefahren im Sinne des 8 3 Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauauf-
sichtsbehdrde im Einzelfall oder fir genau begrenzte Féle allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht
erforderlichig.



(2) Die oberste Bauaufsichtsbehdrde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fir bestimmte Bauarten,
auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise an-
wendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

§ 22 Uber einstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestétigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln nach § 17 Ab-
satz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen oder
den Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestétigung der Ubereinstimmung erfolgt durch
1. Ubereingtimmungserklarung des Herstellers (§ 23) oder
2. Ubereingtimmungszertifikat (§ 24).

Die Bestédtigung durch Ubereingimmungszertifikat kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der
Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregdlliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer
ordnungsgemél3en Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedirfen nur
der Ubereingimmungserklarung des Herstellers nach § 23 Absatz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die
oberste Bauaufsichtsbehérde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne das erforderliche
Ubereingtimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln,
Zulassungen, Priifzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(3) Fur Bauarten gelten die Absétze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, dass ein Ubereingtimmungszertifikat erteilt ist, hat der
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das U-Zeichen it auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) U-Zeichen aus anderen Landern der Bundesrepublik Deutschland, aus anderen Mitgliedstaaten der Européai-
schen Union und eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uiber den Européi schen Wirtschaftsraum gelten
auch im Land Brandenburg.

§ 23 Ubereinstimmungser klarung des Herstellers

Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktionskon-
trolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den mal3gebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsi chtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsi chtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung
im Einzelfall entspricht.

(2) In den technischen Regeln nach § 17 Absatz 2, in der Bauregelliste A, in den algemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, in den algemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall
kann eine Prifung der Bauprodukte durch eine Prifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserkldrung vorge-
schrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemalien Herstellung erforderlichist. In diesen Féllen
hat die Prifstelle das Bauprodukt daraufhin zu Uberprifen, ob es den mal3gebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsi chtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsi chtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung
im Einzelfall entspricht.

§ 24 Uber einstimmungszer tifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach 8§ 25 zu erteilen, wenn das Baupro-
dukt

1. den maligebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. ene werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiberwachung nach Maligabe des Absatzes 2
unterliegt.



(2) Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 25 durchzufilhren. Die Fremdiiberwachung hat
regelmaidig zu Uberprifen, ob das Bauprodukt den maf3gebenden technischen Regeln, der algemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht.

8§ 25 Priift-, Zertifizier ungs-, Uberwachungsstellen

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsi chtsbehdrde eine nattirli-
che oder jurigtische Person als

Prifstelle fir die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse (8 19 Absatz 2),

Prufstelle fir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der Ubereingtimmung (8§ 23 Absatz 2),
Zertifizierungsstelle (8 24 Absatz 1),

Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung (8 24 Absatz 2),

Uberwachungsstelle fir die Uberwachung nach § 17 Absatz 6 oder

Prifstelle fir die Uberpriifung nach § 17 Absatz 5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschéftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, personlichen Zuver-
|&ssigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafr bieten, dass diese Aufgaben den dffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie tber die erforderlichen Vor-
richtungen verfigen. Satz 1 ist entsprechend auf Behdrden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten
Fachkréften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. Die Anerkennung von Prif-,
Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gilt auch im Land
Brandenburg.
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Abschnitt 4 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wande, Decken, D&cher

§ 26 Allgemeine Anfor der ungen an das Brandver halten von Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhaten unterschieden in
1. nichtbrennbare,

2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), diirfen nicht verwendet
werden; dies gilt nicht, wenn siein Verbindung mit anderen Baustoffen nicht | el chtentflammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in
1. feuerbesténdige,

2. hochfeuerhemmende,

3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit
im Brandfall, bei raumabschliefRenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile
werden zusétzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bautelle aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei raum-
abschlief3enden Bauteilen zusétzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die alseitig eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4, Bauteile aus brennbaren Baustoffen.



Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt i, miissen
1. Bautelle, diefeuerbestdndig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nummer 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nummer 3 ent-
sprechen.

8 27 Tragende Wande, Stutzen

(1) Tragende und aussteifende Wénde und Stiitzen missen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Se

muissen

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Gebduden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebduden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dartiber noch Aufenthaltsraume mdoglich sind; 8 29 Absatz 4 bleibt
unberdhrt,

2. fur Balkone nur, wenn sie Teil des Rettungsweges sind,

3. fur offene Géange nur, wenn sie als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss missen tragende und aussteifende Wénde und Stiitzen
1. in Gebduden der Gebdudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend sein.

8 28 AulRenwande

(1) AuRenwéande und AulRenwandteile wie Briistungen und Schiirzen sind so auszubilden, dass eine Brandaus-
breitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(2) Nichttragende AulRenwande und nichttragende Teile tragender AuRenwadnde miissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zuléssig, wenn sSe als raumabschliel}ende Bauteile
feuerhemmend sind. Satz 1 gilt nicht fir

1. Tiren und Fengter,
2. Fugendichtungen und
3. brennbare Ddmmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Auf3enwandkonstruktionen.

(3) Oberflachen von Aulenwéanden sowie AulRenwandbekleidungen missen einschliefdich der Dammstoffe und
Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind
zuldssig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 erfillt snd. Balkonbekleidungen, die tber die erforderliche
Umwehrungshthe hinaus hochgefiihrt werden, und mehr als zwei Geschosse Uberbriickende Solaranlagen an
Aulenwanden missen schwerentflammbar sein. Baustoffe, die schwerentflammbar sein missen, in Bautellen
nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei AuRenwandkonstruktionen mit geschossiibergreifenden Hohl- oder Luftraumen wie hinterlUfteten Au-
Renwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt fur
Doppe fassaden entsprechend.

(5) Die Absétze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht fir Gebaude der Gebdudeklassen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht
fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.
§ 29 Trennwéande

(1) Trennwéande nach Absatz 2 missen a's raumabschlieffende Bauteile von Rdumen oder Nutzungseinheiten
innerhalb von Geschossen ausreichend lang widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein.



(2) Trennwénde sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Rdumen, ausgenom-
men notwendigen FHuren,

2. zum Abschluss von Rdumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr,
3. zwischen Aufenthaltsrdumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.

(3) Trennwéande nach Absatz 2 Nummer 1 und 3 miissen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aus-
steifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwénde nach Absatz 2
Nummer 2 miissen feuerbesténdig sein.

(4) Die Trennwéande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu fiihren; wer-
den in Dachrdumen Trennwénde nur bis zur Rohdecke gefiihrt, ist diese Decke als raumabschlief3endes Bauteil
einschliefdich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Offnungen in Trennwanden nach Absatz 2 sind nur zuldssig, wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche
Zahl und Grofl3e beschrankt sind; sie missen feuerhemmende, dicht- und sel bstschlief3ende Abschliisse haben.

(6) Die Absétze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.

8 30 Brandwande

(1) Brandwande muissen als raumabschliel3ende Bauteile zum Abschluss von Gebduden (Gebdudeabschluss-
wand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lang die Brand-
ausbreitung auf andere Gebaude oder Brandabschnitte verhindern.

(2) Brandwénde sind erforderlich

1. as Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsréume und ohne Feuerstétten mit
nicht mehr als 50 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswénde an oder mit einem Abstand
von weniger als 2,50 Meter gegenliber der Grundstiicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Ab-
stand von mindestens 5 Meter zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulassigen kiinfti-
gen Gebauden gesichert ist,

2. asinnere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebdude in Absténden von nicht mehr als 40 Meter,

3. asinnere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebaude sowie sonstiger Gebaude zur
Tierhaltung, ausgenommen Uberdachte Tierhaltungsflachen, in Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000
Kubikmeter Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebdudeabschlusswand zwischen Wohngebduden und angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebau-

den sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Tell eines
Gebaudes.

(3) Brandwande miissen auch unter zusitzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbesténdig sein und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von Brandwénden sind in den Féllen des Absatzes 2 Nummer 1
bis 3 zuldssig

1. fir Gebdude der Gebaudeklasse 4 Wande, die auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung hoch-
feuerhemmend sind,

2. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande,

3. fur Gebdude der Gebaudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von innen nach aulen die
Feuerwiderstandsféhigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebdudes, mindestens jedoch feuer-
hemmende Bauteile, und von aul3en nach innen die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbesténdiger Bauteile
haben.

In den Féllen des Absatzes 2 Nummer 4 sind angtelle von Brandwéanden feuerbestdndige Wande zuldssig, wenn

der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht gréfier als 2 000 Ku-
bikmeter ist.

(4) Brandwande missen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen Ubereinander angeordnet sein.
Abweichend davon dirfen anstelle innerer Brandwénde Wande geschossweise versetzt angeordnet werden,
wenn

1. dieWandeim Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,



2. die Decken, soweit siein Verbindung mit diesen Wanden stehen, feuerbestandig sind, aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

3. die Bautelle, die diese Wénde und Decken unterstiitzen, feuerbestdndig sind und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen,

4. die AuRBenwéande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes feuer-
bestandig sind und

5. Offnungen in den AuRenwanden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so
getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu befirchten ist.

(5) Brandwande sind 0,30 Meter Uber die Bedachung zu fihren oder in Hohe der Dachhaut mit einer beiderseits
0,50 Meter auskragenden feuerbesténdigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlief3en; dartiber dirfen
brennbare Teile des Daches nicht hinweggefiihrt werden. Bel Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind
Brandwéande mindestens bis unter die Dachhaut zu fuhren. Verbleibende Hohlréume sind vollstdndig mit nicht-
brennbaren Baustoffen auszuftllen.

(6) Missen Gebaude oder Gebdudeteile, die iber Eck zusammenstofien, durch eine Brandwand getrennt werden,
so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 Meter betragen; das gilt nicht, wenn der
Winkel der inneren Ecke mehr as 120 Grad betrégt oder mindestens eine AulBenwand auf 5 Meter Lénge als
Offnungsl ose feuerbesténdige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 4
als 6ffnungd ose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen tber Brandwande nicht hinweggeftihrt werden. Bei AuRenwand-
konstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung beglingtigen kénnen, wie hinterliftete AuRenwandbeklei-
dungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der Brandwénde besondere Vorkeh-
rungen zu treffen. AulRenwandbekleidungen von Gebdudeabschlusswanden missen einschliefdich der Damm-
stoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bauteile dirfen in Brandwande nur soweit eingreifen, dass
deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintréchtigt wird; fir Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt
dies entsprechend.

(8) Offnungen in Brandwanden sind unzuldssig. Sie sind in inneren Brandwanden nur zuldssig, wenn sie auf die
fur die Nutzung erforderliche Zahl und Grofe beschréankt sind; die Offnungen miissen feuerbestandige, dicht-
und sel bstschlief3ende Abschliisse haben.

(9) In inneren Brandwéanden sind feuerbesténdige Verglasungen nur zuléssig, wenn sie auf die fur die Nutzung
erforderliche Zahl und Gréf3e beschrankt sind.

(10) Absatz 2 Nummer 1 gilt nicht fir seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des 8§ 6 Absatz 6, wenn sie von
dem Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht,
mindestens jedoch 1 Meter betragt.

(11) Die Absétze 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstelle von
Brandwéanden zuléssig sind.

8 31 Decken

(1) Decken missen als tragende und raumabschlief3ende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausrei-
chend lang standsicher und widerstandsféhig gegen die Brandausbreitung sein. Sie missen

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden de Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebauden de Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt
1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber Aufenthaltsraume moglich sind; 8 29 Absatz 4 bleibt unbe-
rdhrt,

2. fur Balkone nur, wenn sie Teil des Rettungsweges sind,
3. fur offene Génge nur, wenn sie als notwendige Flure dienen.



(2) Im Kellergeschoss miissen Decken

1. in Gebduden der Gebdudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein. Decken miissen feuerbesténdig sein

1. unter und Uber Rdumen mit EXplosions- oder erhthter Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebaudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AulBenwand ist so herzustellen, dass er den Anforderungen aus Absatz 1
Satz 1 genuigt.

(4) Offnungen in Decken, firr die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zul&ssig
1. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhab derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 Quadratmeter in nicht mehr als zwe
Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fur die Nutzung erforderliche Zahl und GrofRRe beschréankt sind und Abschliisse
mit der Feuerwiderstandsféhigkeit der Decke haben.

8 32 Décher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer und strahlende Wérme
ausreichend lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfilllen, sind zuléssig bel Gebauden der Gebdude-
klassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. enen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 Meter,
2. von Gebduden auf demselben Grundstiick mit harter Bedachung einen Abstand von mindestens 15 Meter,

3. von Gebaduden auf demselben Grundstiick mit Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht
erfillen, einen Abstand von mindestens 24 Meter,

4, von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsr&ume und ohne Feuerstétten mit nicht mehr als
50 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt enen Abstand von mindestens 5 Meter

einhalten. Soweit Gebdude nach Satz 1 Abstand halten miissen, genligt bei Wohngebauden der Gebaudeklassen
lund2inden Falen

1. der Nummer 1 en Abstand von mindestens 6 Meter,
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 Meter,
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 Meter.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten nicht fur

1. Gebaude ohne Aufenthatsaume und ohne Feuerstdtten mit nicht mehr as 50 Kubikmeter
Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchl&ssige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brennbare
Déammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zuléssig,

3. Dachflachenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebduden,
4. Eingangsiiberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,
5.  Eingangsiiberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu Wohnungen fuhren.

(4) Abweichend von den Absétzen 1 und 2 sind
1. lichtdurchldssige Teilfléchen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Absatz 1 und
2. begriinte Bedachungen

zulssig, wenn eine Brandentstehung bel einer Brandbeanspruchung von auf3en durch Fugfeuer und strahlende
Wérme nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.

(5) Dachubersténde, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchléassige Bedachungen, Dachflachenfenster,
Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere



Gebdudeteile und Nachbargrundstiicke Ubertragen werden kann. VVon Brandwénden und von Wénden, die an-
stelle von Brandwanden zuldssig Snd, missen mindestens 1,25 Meter entfernt sein

1. Dachflachenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wéande nicht
mindestens 30 Zentimeter Uber die Bedachung gefiihrt sind,

2. Solaranlagen, Dachgauben und &hnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch
diese Wande gegen Brandiibertragung geschiitzt sind.

(6) Décher von traufseitig aneinandergebauten Gebduden muissen als raumabschlief3ende Bauteile fir eine
Brandbeanspruchung von innen nach auf3en einschliefdlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Offnungen in diesen Dachflachen miissen waagerecht gemessen mindestens 2 Meter von der
Brandwand oder der Wand, die angtelle der Brandwand zulassig i, entfernt sein.

(7) Décher von Anbauten, die an AuRenwande mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstandsfahigkeit anschlief3en,
missen innerhalb eines Abstands von 5 Meter von diesen Wanden als raumabschlief3ende Bauteile fir eine
Brandbeanspruchung von innen nach auf3en einschliefdlich der sie tragenden und aussteifenden Bautelle die Feu-
erwiderstandsféhigkeit der Decken des Gebdudeteils haben, an den sie angebaut werden. Dies gilt nicht fir An-
bauten an Wohngebaude der Gebédudeklassen 1 bis 3.

(8) Fur vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten snd sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

(9) Soweit geneigte Dacher an Verkehrsflachen angrenzen, missen sie Vorrichtungen zum Schutz gegen das
Herabfallen von Schnee und Eis haben.

Abschnitt 5— Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Fur Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, wie Wohnungen, Praxen, selbststdndige
Betriebsstatten, missen in jedem Geschoss mindestens zwel voneinander unabhangige Rettungswege ins Freie
vorhanden sein; beide Rettungswege diirfen jedoch innerhalb des Geschosses tiber denselben notwendigen Flur
fuhren.

(2) Fur Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg Uber eine
notwendige Treppe fuhren. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Ret-
tungsgerdten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht er-
forderlich, wenn die Rettung Uber einen sicher erreichbaren Treppenraum mdglich ist, in den Feuer und Rauch
nicht eindringen kénnen (Sicherheitstreppenraum).

(3) Gebadude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgeréte der Feuerwehr fihrt und bei denen die Oberkante
der Bristung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr as 8 Meter Uiber der Gelandeoberflache
liegt, dirfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr lber die erforderlichen Rettungsgeréte wie Hubrettungs-
fahrzeuge verfiigt. Bei Sonderbauten it der zweite Rettungsweg Uber Rettungsgeréte der Feuerwehr nur zulds-
sig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

8§34 Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebaudes miissen tber
mindestens eine Treppe zugédnglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit fla-
cher Neigung zul&ssig.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzuléssig. In Gebduden der Gebaude-
klassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern as Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum
zuldssig.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschl ossenen Geschossen zu fihren; sie miissen mit den
Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht fir Treppen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,



2. nach 8 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2.

(4) Dietragenden Teile notwendiger Treppen miissen

1. in Gebduden der Gebaudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhemmend

sein. Tragende Teile von Aul3entreppen nach 8§ 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 fir Gebaude der Gebdudeklassen 3
bis 5 miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenldufe und Treppenabsitze notwendiger Treppen muss fir den grofiten zu
erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) Treppen missen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Fir Treppen sind Handldufe auf beiden
Seiten und Zwischenhandl8ufe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer TUr beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlégt; zwi-
schen Treppe und Tir ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

8 35 Notwendige Treppenr aume, Ausgange

Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freiein einem eige-
nen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenrédume miissen so
angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang
moglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zuléssig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fiur die Verbindung von hdchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt
nicht mehr als 200 Quadratmeter, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. asAulentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht geféhrdet werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in
einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in hochstens 35 Meter Entfernung erreichbar sein. Ubereinander-
liegende Kelergeschosse missen jeweils mindestens zwei Ausgéange in notwendige Treppenrdume oder ins
Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenrdume erforderlich, missen sie so verteilt sein, dass sie moglichst
entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege moglichst kurz sind.

(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang
eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie fihrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen
Treppenraum und dem Ausgang insFreie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehdrigen Treppenl ufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes erfillen,
3. rauchdichte und selbstschlief3ende Abschliisse zu notwendigen FHuren haben und
4. ohne Offnungen zu anderen R&aumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

(4) Die Wande notwendiger Treppenrdume miissen a's raumabschliel3ende Bauteile
1. in Gebauden der Gebdudeklasse 5 die Bauart von Brandwanden haben,

2. in Gebduden der Gebadudeklasse 4 auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend
und

3. in Gebduden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend sain.

Dies igt nicht erforderlich fur AulBenwande von Treppenrdumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
und durch andere an diese AulBenwande anschlieffende Gebaudeteile im Brandfall nicht gefahrdet werden kon-
nen. Der obere Abschluss notwendiger Treppenrdume muss as raumabschliel3endes Bauteil die Feuerwider-
standsfahigkeit der Decken des Gebaudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die
Treppenraumwande bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenrdumen und in Rdumen nach Absatz 3 Satz 2 miissen
1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,



2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben,

3. Bodenbe&ge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

(6) In notwendigen Treppenrdumen miissen Offnungen

1. zuKeéllergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachrdumen, Werkgtétten, L&den, Lager- und hnlichen R&umen
sowie zu sonstigen R&umen und Nutzungseinheiten mit einer Flache von mehr as 200 Quadratmeter, aus-
genommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und sel bstschlief3ende Abschllisse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und sel bstschliel3ende Abschllisse,
3. zu songigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und sel bstschlief3ende Abschliisse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse dirfen lichtdurchlassige Seitenteile und Oberlichte enthal-
ten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 Meter ist.

(7) Notwendige Treppenréume missen zu beleuchten sein. Notwendige Treppenréume ohne Fenster miissen in
Gebduden mit einer Hohe nach 8 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 Meter eine Sicherheitsbel euchtung haben.

(8) Notwendige Treppenrdume muissen bellftet und zur Unterstiitzung wirksamer Ldscharbeiten entraucht wer-
den kdnnen. Sie miissen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie filhrende Fenster mit einem freien Querschnitt von
mindestens 0,50 Quadratmeter haben, die getffnet werden kdnnen, oder

2. an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchabl eitung haben.

In den Fallen des Satzes 2 Nummer 1igt in Gebauden der Gebdudeklasse 5 an der obersten Stelle eine Offnung
zur Rauchableitung erforderlichen den Féllen des Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebauden der Gebaudeklassen 4
und 5, soweit dies zur Erflllung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu
treffen. Offnungen zur Rauchableitung nach den Sitzen 2 und 3 miissen in jedem Treppenraum einen freien
Querschnitt von mindestens 1 Quadratmeter und Vorrichtungen zum Offnen ihrer Abschliisse haben, die vom
Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden kénnen.

§ 36 Notwendige Flure, offene Géange

(1) Flure, Gber die Rettungswege aus Aufenthaltsr@umen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsréumen zu
Ausgangen in notwendige Treppenrdume oder ins Freie fihren (notwendige Flure), miissen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang mdglich ist. Notwendige Flure sind nicht er-
forderlich

1. in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. in songtigen Gebduden der Gebdudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschossen,

3. innerhab von Nutzungseinheiten mit nicht mehr a's 200 Quadratmeter und innerhalb von Wohnungen,
4

innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400
Quadratmeter; das gilt auch fur Teile groferer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht grof3er als 400
Quadratmeter sind, Trennwande nach 8§ 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und jeder Teil unabhangig von ande-
ren Tellen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 hat.

(2) Notwendige Flure miissen so breit sein, dass sie fir den groften zu erwartenden Verkehr ausreichen. In den
Fluren ist eine Folge von weniger alsdrel Stufen unzuldssig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschlief3bare, rauchdichte und selbstschlief3ende Abschllisse in Rauchab-
schnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht langer als 30 Meter sein. Die Abschliisse sind bisan die
Rohdecke zu flhren; sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke feuer-
hemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum fuhren, dir-
fen nicht lénger als 15 Meter sein. Die Sétze 1 bis 4 gelten nicht fur offene Gange nach Absatz 5.

(4) Die Wande notwendiger Flure missen als raumabschlief3ende Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen,
deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbesténdig sein missen, feuerbesténdig sein. Die Wande sind bis
an die Rohdecke zu fuhren. Sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke
feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. Turen in diesen
Wanden miissen dicht schlieRen; Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende,
dicht- und sel bstschliefRende Abschl iisse haben.



(5) Fur Wande und Bristungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die as offene Génge vor den
Aulenwéanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen AulRenwénden ab einer Bris-
tungshohe von 0,90 Meter zul&ssig.

(6) In notwendigen Huren sowie in offenen Géangen nach Absatz 5 miissen
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dédmmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben.

§ 37 Fenster, Tiren, sonstige Offnungen

Ko6nnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebaudes, von Loggien oder Balko-
nen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufziige, Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine
Reinigung von auf3en erméglichen.

(2) Glastiren und andere Glasflachen, die bis zum Ful?boden allgemein zugénglicher Verkehrsflachen
herabreichen, snd so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden kénnen. Weitere Schutzmaliahmen sind
fur grofere Glasflachen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstiiren von Wohnungen, die tber Aufziige erreichbar sein miissen, missen eine lichte Durchgangs-
breite von mindestens 0,90 Meter haben.

(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, um eine Rauchableitung
zu ermdglichen. Gemeinsame Kellerlichtschéchte fir Uibereinanderliegende Kellergeschosse sind unzuléssig.

(5) Fendter, die a's Rettungswege nach 8§ 33 Absatz 2 Satz 2 dienen, miissen im Lichten mindestens 0,90 Meter x
1,20 Meter grofd und nicht hoher als 1,20 Meter Uber der Fubodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese
Fenster in Dachschrdgen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der
Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 Meter entfernt sein.

§ 38 Umwehrungen

(2) In, an und auf baulichen Anlagen snd zu umwehren oder mit Bristungen zu versehen

1. FHéchen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 Meter tiefer lie-
gende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Fl&chen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Fléchen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt
sind, wenn sie weniger as 0,50 Meter aus diesen Flachen herausragen,

3. Décher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,

4. Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht sicher
abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasfl&chen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3,

6. diefreien Seiten von Treppenl&ufen, Treppenabsitzen und Treppendffnungen (Treppenaugen),

7. Kdlerlichtschachte und Betriebsschéachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn se nicht verkehrssicher
abgedeckt sind.

(2) In Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschachte und Betriebsschachte sind in Héhe der Verkehrsflache ver-
kehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflachen liegende Abdeckungen miissen gegen unbefugtes Abheben
gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Bristungen unter der notwendigen
Umwehrungshohe liegen, sind zu sichern.

(3) Fensterbriistungen von Flachen mit einer Absturzhthe bis zu 12 Meter miissen mindestens 0,80 Meter, von
Flachen mit mehr as 12 Meter Absturzhéhe mindestens 0,90 Meter hoch sein. Geringere Bristungshéhen sind
zuldssig, wenn durch andere Vorrichtungen, wie Geldnder, die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthdhen
eingehalten werden.



(4) Andere notwendige Umwehrungen miissen fol gende Mindesthéhen haben:

1.  Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und Déchern sowie Umwehrungen von
Fléchen mit einer Absturzhdhe von 1 Meter bis zu 12 Meter 0,90 Meter,

2. Umwehrungen von Flachen mit mehr als 12 Meter Absturzhéhe 1,10 Meter.

Abschnitt 6 — Technische Gebaudeausr tistung

§ 39 Aufziige

(1) Aufziige im Innern von Gebauden missen eigene Fahrschachte haben, um eine Brandausbreitung in andere
Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dirfen bis zu drei Aufziige liegen. Aufzige
ohne eigene Fahrschéchte sind zuldssig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhdusern,

2. innerhalb von Raumen, die Geschosse tberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dirfen,
4. in Gebauden der Gebdudeklassen 1 und 2;

sie missen sicher umkleidet sein.

(2) Die Fahrschachtwande miissen al's raumabschlieffende Bauteile

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebduden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebduden der Gebdudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwénde aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttiiren und andere Offnungen in Fahrschachtwanden mit
erforderlicher Feuerwiderstandsféhigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1
nicht beel ntréchtigt werden.

(3) Fahrschachte miissen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfléche, mindestens jedoch 0,10 Quadratmeter haben. Diese Off-
nung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttétig 6ffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle
aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsdffnungen muss so gewéhlt werden, dass der Rauchaustritt
durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

(4) Gebaude mit einer Hohe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 Meter miissen Aufziige in ausreichender
Zahl haben; dabel sind Aufenthaltsréaume im obersten Geschoss nicht zu beriicksichtigen, die eine Nutzungsein-
heit mit Aufenthaltsrd&umen im darunter liegenden Geschoss bilden. Von diesen Aufziigen muss mindestens ein
Aufzug Kinderwagen, Rollstiihle, Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und Haltestellen in allen Ge-
schossen haben. Dieser Aufzug muss von der offentlichen Verkehrsflache und von allen Wohnungen in dem
Gebaude aus stufenlos erreichbar sein. Haltestellen im obersten Geschoss, im Erdgeschoss und in den Kellerge-
schossen sind nicht erforderlich, wenn se nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden konnen.
Satz 1 Halbsatz 1 gilt nicht, wenn das Dach bestehender Gebaude nachtréglich ausgebaut wird.

(5) Fahrkérbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine nutzbare Grundfléche von mindestens 1,10 Meter
X 2,10 Meter, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10 Meter x 1,40 Meter haben; Tiren mussen eine
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 Meter haben. In einem Aufzug fur Rollstiihle und Krankentragen
darf der fur Rollstiihle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfl&che durch eine verschlief3bare Tir abgesperrt
werden. Vor den Aufziigen muss eine ausrei chende Bewegungsflache vorhanden sein.

§ 40 L eitungsanlagen, I nstallationsschéchte und | nstallationskanéle

(1) Leitungen dirfen durch raumabschlief3ende Bauteile, fir die eine Feuerwiderstandsféhigkeit vorgeschrieben
ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befirchten ist oder Vor-
kehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht

1. fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhab von Wohnungen,



3. innerhab derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 Quadratmeter in nicht mehr als zwel
Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenrdumen, in R&umen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in notwendigen Fluren sind Lei-
tungsanlagen nur zul&ssig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang mdglich ist.

(3) Fur Ingtall ationsschéchte und -kanéle gelten Absatz 1 sowie 8 41 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 entsprechend.

§ 41 L iftungsanlagen

(1) Luftungsanlagen miissen betriebssicher und brandsicher sein; sie dirfen den ordnungsgemaf3en Betrieb von
Feuerungsanlagen nicht beeintréchtigen.

(2) Luftungdeitungen sowie deren Bekleidungen und Ddmmstoffe miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen; brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn ein Beitrag der Liftungseitung zur Brandentstehung und
Brandweiterleitung nicht zu beflrchten ist. Liftungsleitungen dirfen raumabschlief3ende Bauteile, fir die eine
Feuerwiderstandsféhigkeit vorgeschrieben ist, nur tberbriicken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang
nicht zu beflirchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(3) Luftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Geriiche und Staub nicht in andere Raume Ubertragen.

(4) Luftungsanlagen dirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden; die gemeinsame Nutzung von Liftungs-
leitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstdtten ist zuldssig, wenn keine Bedenken wegen
der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu fiihren. Nicht zur Liftungsan-
lage gehdrende Einrichtungen sind in L iftungs eitungen unzul ssig.

(5) Die Absétze 2 und 3 gelten nicht
1. fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhab von Wohnungen,

3. innerhab derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 Quadratmeter in nicht mehr als zwel Geschos-
sen.

(6) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absétze 1 bis 5 entsprechend.

8§ 42 Feuer ungsanlagen, sonstige Anlagen zur War meer zeugung, Brennstoffver sorgung
(1) Feuerstétten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) miissen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuerdtétten dirfen in R&umen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstdite und nach Lage,
Groflie, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstdtten sind durch Abgasleitungen, Schorngteine und Verbindungsstiicke (Abgasanlagen)
so abzufiihren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher
Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstditen des Gebaudes ordnungsgemal? angeschlossen werden
kénnen. Sie missen leicht gereinigt werden kdnnen.

(4) Behdlter und Rohrleitungen fir brennbare Gase und Flissigkeiten miissen betriebssicher und brandsicher
sein. Diese Behdlter sowie feste Brenngtoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder un-
zumutbaren Bel astigungen entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockhel zkraftwerken, Brenngtoffzellen und Ver-
dichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Absétze 1 bis 3 entsprechend.

§ 43 Sanitére Anlagen

Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zul&ssig, wenn eine wirksame L iiftung gewéhrleistet ist.



8 44 Kleinklaranlagen, Gruben

Kleinklaranlagen und Gruben miissen wasserdicht und ausreichend grof3 sein. Sie miissen eine dichte und sichere
Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsiffnungen haben. Diese Offnungen dirfen nur vom Freien aus
zugéanglich sein. Die Anlagen sind so zu entlUften, dass Gesundheitsschéden oder unzumutbare Bel&stigungen
nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen missen geschlossen, dicht, und, soweit erfor-
derlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Feste Abfallstoffe diirfen innerhalb von Gebauden voriibergehend aufbewahrt werden, in Gebduden der Gebau-
deklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die daftir bestimmten Réume

1. Trennwande und Decken als raumabschlief3ende Bauteile mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden
Wande und

2. Offnungen vom Gebaudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht und selbstschlieRenden Ab-
schltissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden kénnen und
4. eine standig wirksame L tiftung haben.

8§ 46 Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren
Folgen fiihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Abschnitt 7 — Nutzungsbedingte Anforderungen

8 47 Aufenthaltsr dume

(1) Aufenthaltsrdume miissen eine lichte Raumhdohe von mindestens 2,40 Meter haben. Dies gilt nicht fir Auf-
enthaltsraume in Wohngebauden der Gebdudeklassen 1 und 2 sowie fir Aufenthatsrdumeim Dachraum.

(2) Aufenthaltsrdume missen ausreichend beltftet und mit Tagedlicht beleuchtet werden kdnnen. Sie miissen
Fenster mit einem Rohbaumal’ der Fensteréffnungen von mindestens ein Achtel der Netto-Grundflache des
Raumes einschlief3ich der Netto-Grundflache verglaster VVorbauten und Loggien haben.

(3) Aufenthatsrdume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tagedlicht verbietet, snd ohne Belichtungsoffnun-
gen zuléssig. Aufenthaltsréume ohne Belichtungsdffnungen missen durch technische Einrichtungen ausreichend
bel euchtet und bel Gftet werden kénnen.

§ 48 Wohnungen

(1) Innerhab jeder Wohnung miissen die technischen Voraussetzungen fur den Einbau einer Kiiche vorhanden
sein. 8 43 findet entsprechende Anwendung.

(2) In Wohngebauden der Gebdudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und gut zugéangliche Abstellrdume fr
Rollstiihle, Kinderwagen und Fahrréder sowie fir jede Wohnung ein ausreichend grol3er Abstellraum herzustel -
len.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toil ette haben.

(4) In Wohnungen miissen

1. Aufenthaltsrdume, ausgenommen Kichen, und

2. Hure, Uber die Rettungswege von Aufenthaltsréumen fihren,
jeweils mindestens einen Rauchwarnmel der haben.



Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frihzeitig
erkannt und gemeldet wird. Bestehende Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 2020 entsprechend auszustatten.

§ 49 Notwendige Stellplatze und notwendige Abstellplatze fur Fahrrader

(1) Bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsinderung von baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen, bei
denen ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen oder mittels Fahrrédern zu erwarten ist, missen die
durch die Gemeinde in einer ortlichen Bauvorschrift nach 8§ 87 festgesetzten notwendigen Stellplétze oder not-
wendige Abstellplétze fir Fahrrdder hergestellt werden.

(2) Die notwendigen Stellpl&tze sowie die notwendigen Abstellplétze fur Fahrrdder sind auf dem Baugrundstiick
oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstiick herzustellen, dessen Benutzung fur
diesen Zweck offentlich-rechtlich gesichert wird.

(3) Soweit die Bauherrin oder der Bauherr durch ortliche Bauvorschrift zur Herstellung von notwendigen Stell-
plétzen oder notwendigen Abstelpldtzen fir Fahrrader verpflichtet ist, kann die Gemeinde durch &ffent-
lich-rechtlichen Vertrag mit der Bauherrin oder dem Bauherrn vereinbaren, dass die Bauherrin oder der Bauherr
ihre oder seine Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zahlung eines Geldbetrages an die Gemeinde abldst
(Stellplatzabl Gsevertrag). Der Anspruch der Gemeinde auf Zahlung des im Stellplatzabl 6severtrag vereinbarten
Geldbetrages entsteht mit Baubeginn.

(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag fur die Ablésung von notwendigen Stellplétzen oder von notwendigen
Abstellplétzen fir Fahrrader zu verwenden fir

1. die Herstellung zusétzlicher oder die Instandhaltung, die Ingandsetzung oder die Modernisierung bestehen-
der Parkeinrichtungen,

2. sonstige Malinahmen zur Entlastung der Straf3en vom ruhenden Verkehr einschliefdlich investiver Mal3nah-
men des dffentlichen Personennahverkehrs.

8 50 Barrierefreies Bauen

(1) In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrel erreichbar
sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfiillt
werden. In diesen Wohnungen miissen die Wohn- und Schlafrdume, eine Toilette, ein Bad, der Raum mit den
technischen Voraussetzungen fir den Einbau einer Kiiche und, soweit vorhanden, ein Freisitz, wie eine Terrasse,
eine Loggia oder ein Balkon, barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberihrt.

(2) Bauliche Anlagen, die Uberwiegend oder ausschliefdich von Menschen mit Behinderungen oder aufgrund
von Alter oder Krankheit beeintrdchtigten Menschen genutzt werden oder ihrer Betreuung dienen, miissen
barrierefrei sain.

(3) Bauliche Anlagen, die dffentlich zugéanglich sind, missen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzer-
verkehr dienenden Tellen barrierefrel sein. Dies gilt inshesondere fir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
Sport- und Freizeitgétten,

Einrichtungen des Gesundheitswesens,

Biro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebdude,
Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstétten,

6. Stellpléatze, Garagen und Toil ettenanl agen.

Fir die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Réaume und Anlagen genligt es, wenn se in dem erforder-
lichen Umfang barrierefrel sind. Toilettenrdume fir Besucher und Benutzer miissen in der erforderlichen Anzahl
barrierefrei sain.

o s wDN

(4) Bauliche Anlagen nach den Absétzen 2 und 3 miissen eine ausreichende Zahl von Stellplétzen fir die Kraft-
fahrzeuge behinderter Menschen haben.



8 51 Sonderbauten

(1) An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der algemeinen Anforderungen nach § 3
Absatz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen kdnnen gestattet werden, soweit es der
Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder R&ume oder we-
gen besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen nach den Sétzen 1 und 2
konnen sich insbesondere erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstiick,

2. die Abstédnde von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstiick und von &ffentli-
chen Verkehrsflachen sowie auf die Grofie der freizuhatenden Fléchen der Grundstiicke,

3. die Offnungen nach offentlichen Verkehrsflachen und nach angrenzenden Grundstiicken,
die Anlage von Zu- und Abfahrten,

5. die Anlage von Griingtreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die Begriinung oder Besei-
tigung von Halden und Gruben,

6. die Bauart und Anordnung aller fir die Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-, Warme-, Schall- oder
Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwendung von Baustoffen,

7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,
8. dieLdschwasserriickhaltung,

9. die Anordnung und Herstellung von Aufziigen, Treppen, Treppenrdumen, Huren, Ausgéngen und songtigen
Rettungswegen,

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,

11. die Luftung und Rauchableitung,

12. die Feuerungsanlagen und Heizraume,

13. die Wasserversorgung,

14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen,
15. die notwendigen Stellplétze und notwendigen Abstellplétze fur Fahrrader,
16. die barrierefreie Nutzbarkeit,

17. die zuldssige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl der zuldssigen Sitz- und Stehpldtze bel Versamm-
lungsstétten, Tribinen und Fiegenden Bauten,

18. die Zahl der Toiletten flir Besucher,
19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, inshesondere eines Brandschutzkonzepts,
20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,

21. die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen oder der
Fachbaul eiter,

22. den Betrieb und die Nutzung einschliefdlich der Bestellung und der Qualifikation einer oder eines Brand-
schutzbeauftragten,

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifungen und die Bescheinigungen, die hiertiber zu erbringen sind.

»

(2) Bel Sonderbauten ist die Richtigkeit der Nachweise der Energieeinsparung sowie zur Nutzung erneuerbarer
Energien durch eine Prifsachversténdige oder einen Priifsachverstdndigen fir energetische Gebaudeplanung zu
bescheinigen.

Tell 4 —Die am Bau Beteiligten
§ 52 Grundpflichten
Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsinderung und der Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin oder der

Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten dafir verantwortlich, dass die
oOffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.



8 53 Bauherrin und Bauherr

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfilhrung eines nicht genehmi-
gungsfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Mal3gabe der 88 54 bis
56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erfillung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften ge-
eignet ist. Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen auf3erdem die nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderlichen Antrége, Anzeigen und Nachweise, soweit sie nicht von der Konzentrationswirkung der Bauge-
nehmigung erfasst werden. Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und
wéhrend der Bauausfiilhrung einen Wechsel dieser Person unverziiglich der Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen.
Wechsdlt die Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichts-
behdrde unverziiglich mitzuteilen.

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen as Bauherrin oder Bauherr auf, so kann die Bauaufsichts-
behdrde verlangen, dassihr gegeniiber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die oder der die der Bau-
herrin oder dem Bauherrn nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfillen
hat. Im Ubrigen findet § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Ver-
bindung mit 8 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir das Land Brandenburg entsprechende
Anwendung.

8 54 Entwur fsver fasserin und Entwur fsver fasser

(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung
des jewelligen Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist fur die Vollstandigkeit und Brauchbarkeit ihres oder
seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafir zu sorgen, dass
die fur die Ausfihrung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den offent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner heranzuziehen. Diese sind fiir die
von ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. Fir das ordnungsgemal3e Ineinandergreifen aller Fachplanun-
gen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.

8 55 Unternehmerin und Unter nehmer

(1) Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer ist fir die mit den offentlich-rechtlichen Anforderungen tber-
einstimmende Ausfiihrung der von ihr oder ihm Gbernommenen Arbeiten und insoweit fir die ordnungsgemalie
Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Sie oder er hat die erforderlichen Nachweise
Uber die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereit-
zuhalten.

(2) Jede Unternenmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehdrde fir Arbeiten, bel
denen die Sicherheit der Anlage in auf3ergewdhnlichem Mal3e von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung
der Unternehmerin oder des Unternehmers oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vor-
richtungen abhéngt, nachzuweisen, dass sie oder er fir diese Arbeiten geeignet ist und Uber die erforderlichen
Vorrichtungen verfugt.

8 56 Bauleiterin und Bauleiter

(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dartiber zu wachen, dass die Baumal3nahme entsprechend den offent-
lich-rechtlichen Anforderungen durchgefiihrt wird und die daftir erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder
er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, inshesondere auf das
gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehme-
rin oder des Unternehmers bleibt unberthrt.

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss Uber die fur ihre oder seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und
Erfahrung verfiigen. Verflgt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht tber die erforderliche Sachkunde, so
sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die Stelle der
Bauleiterin oder des Bauleiters.



Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tétigkeit der Fachbauleiterin oder des Fachbauleiters und ihre oder
seine Tétigkeit aufeinander abzustimmen.

Tell 5—-Bauaufsichtsbehorden, Verfahren
Abschnitt 1 — Bauaufsichtsbehorden

§ 57 Aufbau und Zustandigkeit der Bauaufsichtsbehérden

(1) Die unteren Bauaufsichtsbehtrden snd Sonderordnungsbehdrden. Die Landkreise, die kreisfreien Stéadte
sowie die Grof3en kreisangehdrigen Stadte, denen diese Aufgabe Ubertragen ist, nehmen die Aufgaben der unte-
ren Bauaufsichtsbehorde wahr. Die Ubertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde auf eine Grole
kreisangehorige Stadt sowie der Widerruf der Ubertragung richten sich nach den kommunalrechtlichen Vor-
schriften.

(2) Die Landrétin oder der Landrat als allgemeine untere Landesbehdrde ist Sonderaufsi chtsbehérde tiber
1. dieGrol3en kreisangeh6rigen Stadte als untere Bauaufsi chtsbehorden,

2. die amtsfreéien Gemeinden und die Amter als Sonderordnungsbehorden, soweit diese nach § 58 Absatz 6
und 7 zusténdig sind.

Fir dienach 8 132 Absatz 5 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg von den Landkreisen zur
Verflgung zu stellenden Dienstkréfte gilt Absatz 4 entsprechend.

(3) oberste Bauaufsichtshehérde ist das fur die Bauaufsicht zustdndige Mitglied der Landesregierung. Es ist
Sonderaufsichtsbendrde Uber die Landkreise und kreisfreien Stadte als untere Bauaufsichtsbehtdrden sowie
oberste Sonderaufsichtsbehdrde tiber die Grof3en kreisangehdrigen Stédte als untere Bauaufsichtsbehdrden und
uber die amtsfreien Gemeinden und die Amter als Sonderordnungsbehdrden, soweit diese nach § 58 zustandig
sind.

(4) Die Bauaufsichtsbehtrden sind zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkréften zu
besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszugatten. Den unteren Bauaufsichtsbehdrden miissen
Bedienstete mit der Beféhigung fur den htheren technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung Hochbau oder
Stadtebau, die die erforderlichen Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des 6ffentlichen Baurechts
haben, sowie Bedienstete mit der Beféhigung zum Richteramt oder zum héheren nichttechnischen Verwaltungs-
dienst angehdren. Die oberste Bauaufsi chtsbehdrde kann Ausnahmen zul assen.

(5) Die Befugnis der Sonderaufsichtsbehdrde, besondere Weisungen zu erteilen, ist nicht auf den Bereich der
Gefahrenabwehr beschrankt. Fir die Sonderaufsichtsbehdrde gilt 8 121 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg entsprechend.

(6) Die Bestimmungen des Staatshaftungsgesetzes und des § 38 Absatz 1 Buchstabe b des Ordnungsbehdrden-
gesetzes finden keine Anwendung.

§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrden sowie der amtsfreien Gemeinden und
der Amter als Sonder ordnungsbehorden

(1) Die Landkreise, die kreisfreien Stadte und die Grof3en kreisangehérigen Stadte nehmen die Aufgaben nach
diesem Gesetz als Pflichtaufgaben zur Erfullung nach Weisung wahr. Fir den Vollzug dieses Gesetzes sowie
anderer offentlich-rechtlicher Vorschriften fir die Errichtung, die Anderung, die Instandhaltung, die Nutzung
oder die Beseitigung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen sind die unteren Bauauf-
sichtsbehdrden zustandig, sowelt nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Bauaufsichtsbehdrde hat bei der Errichtung, der Anderung, der Beseitigung, der Instandhaltung und der
Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen dartiber zu wachen, dass die 6ffent-
lich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden.
Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Malinahmen zu treffen und die an Bau Beteilig-
ten zu beraten. Die Bauaufsichtshehérde hat nicht die Befugnisse zum Erlass ordnungsbehérdlicher Verordnun-
gen nach den 88 24 bis 37 des Ordnungsbehérdengesetzes.



(3) Die Bauaufsichtsbehdrde kann im Einvernehmen mit der Bauherrin oder dem Bauherrn zur Erfullung ihrer
Aufgaben Sachverstdndige und sachversténdige Stellen heranziehen. Sind natiirlichen und juristischen Personen
des Privatrechts hoheitliche Aufgaben nach diesem Gesetz zur Erledigung in den Handlungsformen des offentli-
chen Rechts durch Belethung nach § 16 des Landesorganisationsgesetzes Uibertragen, so besteht keine Haftung
des Landes oder des Rechtstragers der Bauaufsichtsbehdrde anstelle der nattirlichen und juristischen Personen
des Privatrechts.

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausiibung ihres Amtes
Grundstticke und bauliche Anlagen einschliefdlich der Wohnungen zu betreten. Das Betreten einer Wohnung ist
nur zulassig, wenn dies zur Verhiitung dringender Gefahren fur die offentliche Sicherheit oder Ordnung erfor-
derlich ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 des Grundgesetzes und aus Artikel
15 der Verfassung des Landes Brandenburg wird insoweit el ngeschrankt.

(5) Anordnungen der Bauaufsi chtsbehtrden sind auch gegeniiber den Rechtsnachfolgern wirksam.

(6) Die amtsfreien Gemeinden und die Amter sind als Sonderordnungsbehorden fiir den Vollzug der ortlichen
Bauvorschriften und der planungsrechtlichen Festsetzungen bel genehmigungsfreien Vorhaben zustdndig. Dies
gilt insbesondere fir die Zulassung von Abweichungen von 6rtlichen Bauvorschriften sowie die Zulassung von
Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs, die sonderordnungsbehdrdliche Erlaubnis von
Werbeanlagen, die Eingellung von Bauarbeiten, die Nutzungsuntersagung sowie die Beseitigung rechtswidrig
errichteter baulicher Anlagen unter entsprechender Anwendung der 88 78 bis 80, die vorléaufige Untersagung
nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs binnen einer Frist von einem Monat ab Kenntnis des Vorhabens,
und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bei Vorhaben, die nach § 61 keiner Genehmigung bedirfen, entscheidet
die amtsfreie Gemeinde oder das Amt als Sonderordnungsbehdrde in einem Erlaubnisverfahren. Die Erlaubnis
ist bei der amtsfreien Gemeinde oder dem Amt zu beantragen. Im Ubrigen gelten § 67 Absatz 1 Satz 1 und die
Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes entsprechend.

(7) Absatz 2, 4 und 5 gilt fiir die von den amtsfreien Gemeinden und den Amtern als Sonderordnungsbehdrden
nach diesem Gesetz wahrgenommenen Aufgaben entsprechend.

Abschnitt 2 — Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit
§ 59 Grundsatz

(1) Die Errichtung, die Anderung und die Nutzungsinderung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und
Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt
sind, bediirfen der Baugenehmigung, soweit in den 88 60 bis 62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1, den 88 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 3 sowie die Beschran-
kung der bauaufsichtlichen Priifung nach den 88 63, 64, 66 Absatz 4 und 8 77 Absatz 3 entbinden nicht von der

Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch dffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen ge-
stellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unbertihrt.

8§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren

Keiner Baugenehmigung, Bauanzeige, Zulassung von Abweichungen, Zustimmung, Bauzustandsanzeige und
Baulberwachung nach diesem Gesetz bediirfen

1. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bediirfen,

2. Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenenmigung nach Strallenverkehrsrecht oder einer Zulassung
nach Straf3enrecht bedirfen.

Fir Anlagen, die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung, Abweichung oder Zustimmung bedirfen, nimmt die fir
den Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften zustdndige Behdrde die Aufgaben und Befugnisse der Bau-
aufsichtsbehérde wahr.



§ 61 Genehmigungsfreie Vor haben

(1) Baugenehmigungsfrei sind:
folgende Gebaude oder bauliche Anlagen:

1

a)

b)

d)

€)

f)
9)

h)

)

k)
1)

Gebdude ohne Aufenthaltsr&ume, Toiletten oder Feuerstétten mit nicht mehr als 75 Kubikmeter Brut-
toRauminhalt, die nicht im Aufenbereich liegen; dies gilt nicht fir Garagen, Stélle sowie Gebdude, die
Verkaufs- oder Ausstellungszwecken dienen,

Gebaude ohne Feuerstétten im Aul3enbereich, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,
nur zum voribergehenden Schutz von Tieren oder zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder
land-und forstwirtschaftlichen Geréten bestimmt sind, nicht unterkellert sind und nicht mehr as 150
Quadratmeter Grundfl&che und nicht mehr als 5 Meter Hohe haben,

oberirdische Garagen und Uberdachte Abstellplétze fir Fahrréder jeweils mit nicht mehr as einem
Ge-schoss und nicht mehr as 150 Quadratmeter Grundflache, im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plansnach § 30 Absatz 1 oder Absatz 2 des Baugesetzbuchs,

zu einem Wohngebéude gehtrende oberirdische Garagen und tberdachte Abstellplétze fir Fahrrader
mit insgesamt nicht mehr als 50 Quadratmeter Grundfl&che auf dem gleichen Grundstiick,
Gewéchshduser im AulBenbereich, die eéinem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des § 35
Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie § 201 des Baugesetzbuchs dienen, nicht mehr as 150 Quadratmeter
Grundfl&che und nicht mehr als 5 Meter Hohe haben,

Gewdachshauser mit nicht mehr als 50 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt, ausgenommen im Aul3enbereich,
Wochenendhduser mit nicht mehr als 50 Quadratmeter Grundfléche und 4 Meter Hoéhe in durch Be-
bauungsplan nach 8§ 30 Absatz 1 oder Absatz 2 des Baugesetzbuchs festgesetzten Wochenendhausge-
bieten oder auf bauaufsichtlich genehmigten Wochenendpl dtzen,

Gartenlauben einschliefdlich Freisitz mit nicht mehr als 24 Quadratmeter Grundflache in Dauerkleingar-
tenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz oder bauaufsichtlich genehmigten Kleingartenanlagen,
einzelne Aufenthaltsrdume zu Wohnzwecken im Dachgeschoss von Wohngebduden der Gebaudeklas-
sen 1 bis 2 mit nicht mehr as zwei Wohnungen, wenn die Konstruktion und die dul3ere Gestalt des
Dachgeschosses nicht veréndert werden,

vor der Aulenwand eines Wohngebaudes aus lichtdurchl&ssgen Baustoffen errichtete unbeheizte Win-
tergarten oder Uberdachungen mit nicht mehr als 20 Quadratmeter Grundflache und 75 Kubikmeter
Brutto-Rauminhalt,

Fahrgastuntersténde, die dem &ffentlichen Personennahverkehr oder der Schillerbeférderung dienen,

Schutzhiitten, wenn die Hutten jedermann jederzeit zuganglich sind und keine Aufenthaltsrdume haben,

Anlagen der technischen Gebaudeausriistung, ausgenommen freistehende Abgasanlagen mit einer Héhe von
mehr als 10 Meter,

folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:

a)
b)

©)

Solaranlagen in, an und auf Dach- und Aulenwandfléchen ausgenommen bei Hochhéusern sowie die
damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duRReren Gestalt des Gebéudes,

gebdudeunabhéngige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 Meter und einer Gesamtlange bis zu 9 Me-
ter,

Windenergieanlagen bis zu 10 Meter Hohe gemessen von der Geldndeoberfldche bis zum hdchsten
Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache und enem Rotordurchmesser bis zu 3 Meter auf3er in reinen
Wohngebieten,

folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:

a)
b)

Brunnen,

Anlagen, die der Telekommunikation, der Gffentlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Ol oder War-
me dienen, mit einer Hohe bis zu 5 Meter und einer Brutto-Grundfléache bis zu 10 Quadratmeter,

folgende Masten, Antennen und &hnliche Anlagen:

a)

b)

©)

unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b Antennen einschlieldlich der Masten mit einer Hohe bis zu 10
Meter und zugehtriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 Kubikmeter so-
wie, sowelt siein, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbun-
dene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt der Anlage,

Masten und Unterstiitzungen fur Fernsprechleitungen, fir Leitungen zur Versorgung mit Elektrizitét,
fur Leitungen sonstiger Verkehramittel, fir Sirenen und fir Fahnen,

Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,



9.

10.

11.

12.

d) Signahochbauten fir die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten mit einer Hohe bis zu 10 Meter,

folgende Anlagen, Behdter und Becken:

a) Behdlter fur verflissigte und nicht verfllissigte Gase mit nicht mehr als 10 Kubikmeter Behdterinhalt,
b) Géarfutterbehélter mit nicht mehr als 10 Kubikmeter Behdterinhalt,

c) Behdlter zur Lagerung von Abwasser, Jauche und Gulle sowie wassergefahrdender Stoffe im Sinne von
8§ 62 des Wasserhaushal tsgesetzes mit nicht mehr als 10 Kubikmeter Behdlterinhalt,

d) Klenkldranlagen mit einem Abwasseranfall von nicht mehr als 8 Kubikmeter t&glich,
e) Klérteichebiszu 100 Quadratmeter Grundfl&che und bewachsene Bodenfilter,
f) songtige drucklose Behalter mit nicht mehr als 30 Kubikmeter Behé terinhalt,

0g) Wasserbecken mit nicht mehr als 100 Kubikmeter Beckeninhalt als Nebenanlage zu einem Wohnge-
baude,

h) Wasserbecken mit nicht mehr als 100 Kubikmeter Beckeninhalt auf bauaufsichtlich genehmigten Cam-
ping- und Wochenendplétzen und in festgesetzten Wochenendhausgebi eten,

folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern, einschliefflich Stiitzmauern, und Einfriedungen mit einer Hohe bis zu 2 Meter, aufl3er im Au-
[fenbereich,

b) offene sockellose Einfriedungen fiir Grundstiicke, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
dienen,

c) Wildzéune,

d) offene sockellose Einfriedungen fur Grundstiicke mit nicht mehr als 5 000 Quadratmeter Grundfl&che,
die der Schaf- oder Ziegenhaltung dienen,

private Verkehrsanlagen einschliefdich Briicken und Durchléssen mit einer lichten Weite (Fahrbahnbreite)
bis zu 5 Meter und Untertunndungen mit einem Durchmesser bis zu 3 Meter, ausgenommen Wege und
Stral3en, die nach Anlage 1 des Brandenburgischen Gesetzes Uber die Umweltvertréglichkeitspriifung einer
Vorprifung oder Umweltvertréglichkeitsprifung bedirfen,

Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Hohe oder Tiefe bis zu 2 Meter und einer Grundfl&che biszu 30
Quadratmeter, im AulBenbereich bis zu 300 Quadratmeter,

folgende Anlagen auf Camping- oder Wochenendpl&tzen, in Gérten und zur Freizeitgestaltung:
a) Wohnwagen und Zelte auf bauaufsi chtlich genehmigten Campingplétzen,
b) bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf bauaufsi chtlich genehmigten Wochenendplézen,

c) bauliche Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrich-
tung von Gérten dienen, wie Banke, Sitzgruppen, Pergolen oder nicht Uberdachte Terrassen, ausge-
nommen Gebaude,

d) bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Sport- und Spielpldtzen dienen, wie
Torefir Ballspiele, Schaukeln und Kl ettergeriiste, ausgenommen Gebaude und Tribiinen,

€) bauliche Anlagen ohne Aufenthaltsréume auf Abenteuerspielpldtzen,

f)  Sprungtiirme und Rutschbahnen mit nicht mehr als 10 Meter Hohe in genehmigten Schwimmbédern,
g) Schwimmbeckenabdeckungen mit nicht mehr als 100 Quadratmeter Grundflache,

h) Stegein Gewassern, wie Boots- oder Badestege,

folgende tragende und nichttragende Bauteil e:

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

b) die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebauden der Gebaudekl assen
1lund?2,

¢) Fenger und Tiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen,

d) AuRenwandbekleidungen einschliefdlich Malhahmen der Warmeddmmung, ausgenommen bei Hoch-
héusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,

€) Bedachung einschliefdlich Malinahmen der Warmeddmmung ausgenommen bei Hochhdusern,
folgende Werbeanlagen:
a) Werbeanlagen mit einer And chtsfléche biszu 2,5 Quadratmeter,

b) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur voribergehend fiir hochstens zwel Monate an-
gebracht werden, aul3er im Aul3enbereich,



c) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor
Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefasst sind,

d) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sonder-
gebieten an der Stétte der Leistung mit einer Hohe bis zu 10 Meter

sowie, soweit siein, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene
Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt der Anlage,

13. folgende voriibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:
a) Baugteleneinrichtungen einschliefdlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkiinfte,
b) Gerlste,
c) Toilettenwagen,
d) Behdfsbauten, dieder Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen,

€) bauliche Anlagen, die fir hochstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelénde er-
richtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

f) Verkaufssténde und andere bauliche Anlagen auf Stral3enfesten, Volksfesten und Mérkten, ausgenom-
men Fiegende Bauten,

14. folgende Plétze:

a) unbefestigte Lager- und Abstellplétze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des
§ 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie § 201 des Baugesetzbuchs dienen,

b) nicht Gberdachte Stellplétze mit einer Fl&che bis zu 30 Quadratmeter und deren Zufahrten,
¢) Kinderspielpldtzeim Sinne des § 8 Absatz 2,

d) Ausstelungspldtze und Lagerplétze mit nicht mehr als 200 Quadratmeter Grundflache, ausgenommen
im Aulenbereich,

15. folgende sonstige Anlagen:
a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fléche bis zu 30 Quadratmeter,
b) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
¢) Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 Meter Oberkante Lagergut,
d) Denkméler und sonstige Kunstwerke jeweils mit einer Hohe bis zu 4 Meter,

€) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie Hause ngangsiiberdachungen,
Markisen, Rollladen, Terrassen, Maschinenfundamente, Stral3enfahrzeugwaagen, Pergolen, Jagersténde,
Wildfitterungen, Bienenfreisténde, Taubenhduser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.

(2) Genehmigungsfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn
1. fir die neue Nutzung keine anderen offentlich-rechtlichen Anforderungen nach 8 64 in Verbindung mit § 66
alsfir die bisherige Nutzung in Betracht kommen,

2. dieErrichtung oder Anderung nach Absatz 1 genehmigungsfrei wére.

(3) Keiner Baugenehmigung bedirfen Instandhal tungsarbeiten.

§ 62 Bauanzeigeverfahren

Fir die Errichtung und Anderung von Wohngebéuden der Gebaudeklassen 1 und 2, einschliefilich der zugehdri-
gen notwendigen Stellplétze, notwendigen Abstellplétze fur Fahrréder, Garagen, Nebengebdude und Nebenan-
lagen im Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebauungsplans nach § 30 Absatz 1 oder Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs wird abweichend von den 88 63 und 64 auf Wunsch der Bauherrin oder des Bauherrn ein Bauanzei-
geverfahren durchgefiihrt, wenn das V orhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht und die
Erschlief3ung gesichert ist.

(2) Die Bauaufsichtsbehdrde hat der Bauherrin oder dem Bauherrn binnen einer Woche den Tag des Eingangs
der Bauanzeige bel der Bauaufsichtsbehdrde zu bestatigen.

(3) Mit der Bauausfuhrung darf nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Bauanzeige bel der Bauaufsichts-
behdrde begonnen werden, sofern die Bauaufsichtsbehérde die Bauausfiihrung nicht untersagt oder vorher frei-
gegeben hat. Die Berechtigung zur Bauausfihrung erlischt nach vier Jahren. Die Berechtigung zur Bauausfih-
rung erlischt nicht, wenn das Vorhaben innerhalb der Frist nach Satz 2 begonnen worden und spétestens ein Jahr
nach Ablauf der Frist fertig gestellt ist.



(4) Die Bauausfiihrung ist zu untersagen, wenn

1. dieVoraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen,

2. dieBauanzeige, die Bauvorlagen oder Nachwei se nicht vollsténdig oder unrichtig sind,
3. dieVoraussetzungen des 8 14 oder § 15 des Baugesetzbuchs vorliegen.

Die Untersagung bedarf der Schriftform, muss die Untersagungsgriinde im Einzelnen benennen und ist der Bau-
herrin oder dem Bauherrn innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 1 zuzustellen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen die Untersagung haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Im Ubrigen gelten § 63 Absatz 2 und die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes entsprechend.

Abschnitt 3 - Genehmigungsverfahren

8 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsver fahren

Fir die Errichtung und Anderung von Wohngebauden der Gebaudeklasse 1 bis 3 einschliefllich der zugehdrigen
notwendigen Stellpldtze, notwendigen Abstellplétze fur Fahrréder, ihrer Garagen, Nebengebaude und Nebenan-
lagen, im Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebauungsplans nach § 30 Absatz 1 oder Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs wird abweichend von 8§ 64 auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn ein vereinfachtes Bauge-
nehmigungsverfahren durchgefiihrt, wenn das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht wider-
spricht und die Erschlief3ung gesichert ist.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat mit dem vollsténdigen Bauantrag die schriftliche Erkléarung der Ent-
wurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers vorzulegen, dass fur das Vorhaben die Zulassung von Ausnahmen
oder Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs sowie von Abwei chungen nach § 67 nicht erforderlich it und
das Vorhaben im Ubrigen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.

(3) Die Bauaufsichtshehérde priift die Beachtung
1. der Festsetzungen des Bebauungsplans,
2. anderer offentlich-rechtlicher Vorschriften, soweit diese firr das Vorhaben beachtlich sind.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absétze 1 bis 3 vor, erteilt die Bauaufsichtsbehdrde die Baugenehmigung
binnen eines Monats nach Eingang des Bauantrags.

§ 64 Baugenehmigungsverfahren

Bel genehmigungspflichtigen Anlagen priift die Bauaufsichtsbehdrde die Zul&ssigkeit nach

1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs,

2. den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes,

3. anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit diese flr das Vorhaben beachtlich sind.

§ 65 Bauvor lageber echtigung

(1) Bauvorlagen fir die nicht genehmigungsfreie Errichtung und Anderung von Gebduden miissen von einer
Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser erdellt sein, die oder der bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt
nicht far

1. Bauvorlagen, die tblicherweise von Fachkraften mit anderer Aushildung als nach Absatz 2 verfasst werden,
und

2. geringfigige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer
1. dieBerufsbezeichnung , Architektin® oder ,, Architekt” fihren darf,

2. indievon der Brandenburgischen Ingenieurkammer gefiihrte Liste mit dem Zusatz Bauvorlageberechtigung
eingetragen ist; Eintragungen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Bran-
denburg;



3. die Berufsbezeichnung , Innenarchitektin“ oder , Innenarchitekt” fuhren darf, fir die mit der Berufsaufgabe
der Innenarchitektin oder des Innenarchitekten verbundenen baulichen Anderungen von Gebauden oder

4. einen berufsgualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau
oder des Bauingenieurwesens nachweist, danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfspla-
nung von Gebauden praktisch tdtig gewesen ist und Bediensteter einer juristischen Person des 6ffentlichen
Rechtsigt, fur die dienstliche Tétigkeit.

(3) In die Liste nach Absatz 2 Nummer 2 ist auf Antrag von der Brandenburgischen Ingenieurkammer einzutra-
gen, wer

1. enen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Hochbau oder des Bau-
ingeni eurwesens nachweist und

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebduden praktisch tétig gewesen
ist.

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufiigen. Die Brandenburgische Ingenieur-

kammer bestdtigt unverziiglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen

fehlen. Die Eingangsbestétigung muss folgende Angaben enthalten:

1. diein Satz 5 genannte Frist,

2. dieverfugbaren Rechtsbehelfe,

3. dieErkldrung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn tber ihn nicht rechtzeitig entschieden wird und
4

im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach Satz 5 erst beginnt, wenn die
Unterlagen vollstdndig sind.

Uber den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollstandigen Unterlagen zu entscheiden; die
Brandenburgische Ingenieurkammer kann die Frist gegeniiber der Antragstellerin oder dem Antragsteller einmal
um bis zu zwei Monate verldngern. Die Fristverlangerung und deren Ende sind ausreichend zu begriinden und
der Antragstellerin oder dem Antragsteller vor Ablauf der urspringlichen Frigt mitzuteilen. Der Antrag gilt als
genehmigt, wenn Uber ihn nicht innerhalb der nach Satz 5 mal3geblichen Frist entschieden worden ist.

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
péischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, sind ohne Ein-
tragung in die Liste nach Absatz 2 Nummer 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie

1. enevergleichbare Berechtigung besitzen und
2. daftr dem Absatz 3 Satz 1 vergleichbare Anforderungen erfillen mussten.

Sie haben das erstmalige Tétigwerden als Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter vorher der Bran-
denburgischen Ingenieurkammer anzuzeigen und dabei

1. ene Beschenigung darliber, dass sie in eéinem Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem
Recht der Européischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat rechtméllig a's Bauvorlageberechtigte nie-
dergelassen sind und ihnen die Ausiibung dieser Tatigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung
nicht, auch nicht voriibergehend, untersagt ist, und

2. enen Nachwels darliber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung fir die Tétigkeit als Bauvorlageberechtigte
oder Bauvorlageberechtigter mindestens die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 erfiillen mussten,

vorzulegen; se sind in einem Verzeichnis zu fuhren. Die Brandenburgische Ingenieurkammer hat auf Antrag zu
bestétigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Téatigwerden als Bauvorlageberechtigte oder
Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 16schen, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 nicht erfillt sind.

(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
paischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat as Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne im Sinne
des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Brandenbur-
gische Ingenieurkammer bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen des Absatzes 3 Satz 1 erflllen; sie sind in
einem Verzeichnis zu fuhren. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2 bis 7 ist entsprechend
anzuwenden.

(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absétzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde;
eine weitere Eintragung in die von der Brandenburgischen Ingenieurkammer geflihrten Verzeichnisse erfolgt
nicht. Verfahren nach den Absétzen 3 bis 5 kdnnen auch tber den einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des
Gesetzes Uber den Einheitlichen Ansprechpartner fir das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBI. | S. 262),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GVBI. | Nr. 38 S. 4) geéndert worden i, als



einheitliche Stelle im Sinne der 88 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1
Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fur das Land Brandenburg abgewickelt werden.

(7) Das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Artikel 49 der Verfassung des Landes Brandenburg) wird insoweit ein-
geschrankt.

8 66 Bautechnische Nachweise

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall- und Erschitterungsschutz ist
nach néherer Mal3gabe der Verordnung aufgrund 8§ 86 Absatz 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies
gilt nicht fir genehmigungsfreie Bauvorhaben, einschlief3dlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in die-
sem Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund 8 86 Absatz 3 anderes bestimmt ist. Die Bauvorlageberech-
tigung nach 8 65 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 schliefd die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen
Nachweise ein, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.

(2) Be
1. Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebdude sind,

muss der Standsi cherheitsnachweis von einer Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines
Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit einer mindestens dreijéhri-
gen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung, die oder der unter Beachtung des 8 65 Absatz 3 Satz 2 bis 7 in
eine Liste mit dem Zusatz Tragwerksplanung eingetragen ist, oder einer Prifingenieurin oder einem Prifingeni-
eur fir Standsicherheit ergellt sein; Eintragungen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten auch
im Land Brandenburg. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Stands cherheitsnachweis von einer Tragwerks-
planerin oder einem Tragwerksplaner nach Satz 1 erstellt werden. Bei Bauvorhaben der Gebdudeklasse 4, aus-
genommen Sonderbauten sowie Mittel- und Grof3garagen im Sinne der Verordnung nach 8§ 86 Absatz 1
Nummer 3, muss der Brandschutznachwei's erstellt sein von

1. ener oder einem fur das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, die oder der die erforderlichen Kenntnisse
des Brandschutzes nachgewiesen hat,

2. ene Angehtrigen oder einem Angehdrigen der Fachrichtung Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen
oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz, die oder der ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Studium an einer aud éndischen Hochschule abgeschlossen hat und nach Ab-
schluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der brandschutztechnischen Planung und
Ausfihrung von Gebduden oder deren Priifung praktisch tétig gewesen ist und die erforderlichen Kenntnisse
des Brandschutzes nachgewiesen hat,

3. ene Absolventin oder einem Absolventen einer Ausbildung fir mindestens den gehobenen feuerwehrtech-
nischen Diendt, die oder der nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwel Jahre auf dem Gebiet der
brandschutztechnischen Planung und Ausfiihrung von Gebauden oder deren Priifung praktisch tétig gewesen
ist und die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat, oder

4. eine Prufingenieurin oder einem Prifingenieur fir Brandschutz, die oder der unter Beachtung des § 65
Absatz 3 Satz 2 bis 7 in eine Liste mit dem Zusatz Brandschutzplanung eingetragen it; Eintragungen ande-
rer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg. Auch bei anderen Bauvor-
haben darf der Brandschutznachweis von einer Brandschutzplanerin oder einem Brandschutzplaner nach
Satz 3 erstellt werden. Fir Personen, diein einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem
nach dem Recht der Europdischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat zur Erstellung von Standsicher-
heits- oder Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gilt 8 65 Absatz 4 bis 6 mit der Mal’gabe entspre-
chend, dass die Anzeige oder der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung bel der nach Absatz 5 zusténdi-
gen Stelle einzureichen ist. Bei Bediensteten einer juristischen Person des offentlichen Rechts ist fur die
diengtliche Tétigkeit eine Eintragung in die Listen abweichend von den Sitzen 1 und 3 nicht erforderlich,
wenn se ansongen die Voraussetzungen nach diesem Absatz erfillen.

(3) Bei
1. Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach Malgabe eines in der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 3 geregelten Kriterienkatal ogs
erforderlich i, bel

a) Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
b) Behdltern, Briicken, Stitzmauern, Tribtinen,



c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebdude sind, mit einer Hohe von mehr als 10 Meter

muss der Standsicherheitsnachweis bauaufsichtlich gepriift oder durch eine Prifingenieurin oder einen Prifinge-
nieur gepruft sein; das gilt nicht fir Wohngebdude der Gebaudeklassen 1 und 2. Bel

1. Sonderbauten,
2. Mittd- und Grof3garagen im Sinne der Verordnung nach 8 86 Absatz 1 Nummer 3,
3. Gebduden der Gebdudeklasse 5,

muss der Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprift oder durch eine Priifingenieurin oder einen Priifingenieur
geprift sein. Die Vollstdndigkeit und Richtigkeit der bautechnischen Nachweise ist durch einen Priifbericht zu
bestétigen. Die Prifberichte der Prifingenieurin oder des Prifingenieurs Uber die Prifung der Brandschutz-
nachweise missen der Bauaufsichtsbehérde vor Erteilung der Baugenehmigung vorliegen. Die Ubrigen Priifbe-
richte missen der Bauaufsi chtsbehdrde vor Baubeginn vorliegen.

(4) Aul3er in den Féllen des Absatzes 3 werden bautechnische Nachweise nicht gepriift; 8 67 bleibt unberihrt.
werden bautechnische Nachweise durch eine Prifingenieurin oder einen Prifingenieur geprift, werden die ent-
sprechenden Anforderungen auch in den Féllen des § 67 bauaufsichtlich nicht mehr geprift. Einer bauaufsicht-
lichen Prifung oder einer Prifung durch eine Prifingenieurin oder einen Prifingenieur bedarf es ferner nicht,
soweit fir das Bauvorhaben Stands cherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prifamt fir Standd cherheit
allgemein gepriift sind (Typenprifung); Typenprifungen anderer Lander der Bundesrepublik Deutschland gelten
auch im Land Brandenburg.

(5) Diein Absatz 2 genannten Listen mit den entsprechenden Zusétzen werden von der Brandenburgischen Ar-
chitektenkammer und der Brandenburgischen Ingenieurkammer gemeinsam gefiihrt. Die 88 5 und 6 des Bran-
denburgischen Architektengesetzes und die 88 5 und 6 des Brandenburgischen Ingenieurgesetzes gelten ent-
sprechend.

(6) Das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Artikel 49 der Verfassung des Landes Brandenburg) wird insoweit ein-
geschrankt.

8 67 Abweichungen

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Ge-
setzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Beriicksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforde-
rung und unter Wirdigung der offentlich-rechtlich geschiitzten nachbarlichen Belange mit den 6ffentlichen Be-
langen, insbesondere den Anforderungen des 8 3 Absatz 1, vereinbar sind. 8 3 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberthrt;
der Zulassung einer Abweichung bedarf es auch nicht, wenn bautechnische Nachweise durch eine Priifingenieu-
rin oder einen Prufingenieur geprift werden, es sei denn, offentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche Belange
werden berthrt.

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen
eines Bebauungsplans oder einer sonstigen stédtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsver-
ordnung ist gesondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begriinden. Fir Anlagen, die keiner Genehmi-
gung bedirfen, sowie fir Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht gepriift wer-
den, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Zu Abweichungen von 6rtlichen Bauvorschriften nach § 87 ist das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich.
§ 36 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend.

(4) Uber Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 von 6rtlichen Bauvorschriften sowie tiber Ausnahmen und Be-
frelungen nach Absatz 2 Satz 1 entscheidet bei genehmigungsfreien Bauvorhaben die amtsfreie Gemeinde oder
das Amt a's Sonderordnungsbehérde nach Maligabe der Absétze 1 und 2.

§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde entscheidet in alen bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren nur auf Antrag der
Bauherrin oder des Bauherrn (Bauantrag). Der Bauantrag ist bel der Bauaufsi chtsbehdrde einzureichen.

(2) Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags er-
forderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen.



Die Bauaufsichtshehérde kann gestatten, dass einzelne Bauvorlagen nachgerei cht werden.

(3) In besonderen Falen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlagen auf die Umgebung ver-
langt werden, dass die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf dem Grundstiick dargestellt wird.

(4) Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht Grundstiickseigentimerin oder Grundstiickseigentiimer, so kann die
Zustimmung der Grundstiickseigentiimerin oder des Grundstiickseigentiimers zu dem Bauvorhaben gefordert
werden.

(5) Treten bel eéinem Bauvorhaben mehrere Personen as Bauherrengemeinschaft auf, so kann die Bauaufsichts-
behorde abweichend von 8§ 18 Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 8 1 Absatz
1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir das Land Brandenburg verlangen, dass ihr gegentiber eine Ver-
treterin oder ein Vertreter bestellt wird, die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den offent-
lich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfiillen hat.

§ 69 Behandlung des Bauantr ags

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde hat binnen zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags zu prifen, ob die Bauvorla-
gen vollstadndig sind und den Eingang des Bauantrags zu bestatigen.

(2) Ist der Bauantrag unvollsténdig oder weist er sonstige erhebliche Méngel auf, fordert die Bauaufsi chtsbehor-
de die Bauherrin oder den Bauherrn mit der Eingangsbestétigung zur Behebung der Méngd innerhalb einer an-
gemessenen Frigt auf. Werden die Mangd nicht innerhalb der Frist behaoben, gilt der Antrag al's zuriickgenom-
men.

(3) Sind die Bauvorlagen vollsténdig, holt die Bauaufsichtsbehdrde unverziiglich die Stellungnahmen der Be-
hérden und Stellen ein, deren Zustimmung, Einvernehmen oder Benehmen zur Baugenehmigung erforderlich ist
oder deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben beriihrt wird. Soweit die Baugenehmigung die Entscheidung
einer anderen Behdrde einschlieldt, ist, vorbehaltlich einer anderen gesetzlichen Regelung, deren Benehmen zur
Erteilung der Baugenehmigung erforderlich.

(4) Soweit bundesrechtliche Vorschriften keine langeren Fristen vorsehen, sind die Stellungnahmen der beteilig-
ten Behdrden und Stellen innerhalb eines Monats, in den Féllen der 88 62 und 63 innerhalb von zwei Wochen,
nach Zugang des Ersuchens abzugeben. Geht die Stellungnahme nicht innerhalb dieser Frist ein, so soll die
Bauaufsichtsbehtrde davon ausgehen, dass die von den Behérden und Stellen wahrzunehmenden 6ffentlichen
Belange der Erteilung der Baugenehmigung nicht entgegenstehen. Dies gilt entsprechend, wenn die nach bun-
desrechtlichen Vorschriften zu beachtende Frist nicht eingehalten wird. Die Frist nach Satz 1 geht anderen lan-
desrechtlich geregelten Fristen vor.

(5) Eine gemeinsame Besprechung mit den am Verfahren zu beteiligenden Behdrden und Stellen soll durchge-
fuhrt werden, wenn dies der beschleunigten Abwicklung des Verfahrensdienlich ist.

(6) Die Bauaufsichtsbehdrde entscheidet Uber den Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ein-
gang aler Stellungnahmen.

§ 70 Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit

(1) Nachbarn sind die Eigentiimer oder die Erbbauberechtigten der an das Baugrundstiick angrenzenden Grund-
stuicke.

(2) Vor der Zulassung von Abweichungen nach § 67 und vor der Erteilung von Befreiungen nach § 31 Absatz 2
des Baugesetzbuchs, die offentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche Belange bertihren kénnen, hat die Bauauf-
sichtsbehdrde die betroffenen Nachbarn von dem Vorhaben zu benachrichtigen und ihnen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb von zwei Wochen zu geben. Die Bauherrin oder der Bauherr hat auf Verlangen der Bau-
aufsichtsbehtrde Unterlagen zu deren Beteiligung zur Verfligung zu stellen.

(3) Die Benachrichtigung entféllt, wenn die Nachbarin oder der Nachbar dem Vorhaben, der Zulassung der Ab-
weichung oder der Erteillung der Befreiung schriftlich zugestimmt oder die Zustimmung bereits schriftlich ge-
geniiber der Bauaufsichtsbehdrde verweigert hat.



(4) Die Nachbarin oder der Nachbar hat das Recht, die von der Bauherrin oder vom Bauherrn eingereichten
Bauvorlagen bei der Bauaufsichtsbehdrde einzusehen.

(5) Hat eine Nachbarin oder ein Nachbar oder eine von der Bauaufsi chtshehérde hinzugezogene Verfahrensbe-
teiligte oder ein von der Bauaufsichtsbehérde hinzugezogener Verfahrensbeteiligter nicht Stellung genommen
oder wird deren Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihnen eine Ausfertigung der Baugenehmigung oder der
Entscheidung Uber die Abweichung oder Befreiung zuzustellen. Bel mehr als 20 Nachbarinnen oder Nachbarn,
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, kann die Zustellung nach Satz 1 durch dffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden; die Bekanntmachung hat den verfiigenden Teil der Baugenehmigung, die Rechtsbehelfsbeleh-
rung sowie einen Hinwels darauf zu enthalten, wo die Akten des Baugenehmigungsverfahrens eingesehen wer-
den kénnen. Sieist in ortstiblicher Weise bekannt zu machen. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntma-
chung a's bewirkt.

(6) Bel baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft zu geféhrden, zu benachteiligen oder zu belastigen, kann die Bauaufsichtsbehdrde
auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvorhaben ortsiiblich bekannt machen; Absatz 2 findet inso-
weit keine Anwendung. Offentlich-rechtliche Einwendungen gegen das Bauvorhaben bleiben im Verwaltungs-
verfahren unberticksichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung bel der Bauauf-
sichtsbehdrde eingehen. Die Zustellung der Baugenehmigung nach Absatz 5 Satz 1 kann durch 6ffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden; Absatz 5 Satz 4 sowie Satz 1 gelten entsprechend. In der Bekanntmachung nach
Satz 1ist darauf hinzuweisen,

wo und wann die Akten des Verfahrens eingesehen werden kdnnen,

wo und wann Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht werden konnen,

welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 eintreten und

dass die Zustellung der Baugenehmigung durch 6ffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.

A w e

(7) Bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung

1. enesoder mehrerer Gebaude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Grol3e von
insgesamt mehr a's 5 000 Quadratmeter Brutto-Grundfl&che geschaffen werden,

2. baulicher Anlagen, die dffentlich zuganglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als
100 zusétzliche Besucher erméglicht wird, und

3. baulicher Anlagen, die nach Durchfiihrung des Bauvorhabens Sonderbauten nach 8 2 Absatz 4 Nummer 9
Buchstabe ¢, Nummer 10 bis 13, 15 und 16 sind,

ist eine Offentlichkeitsbeteiligung nach den hierfir geltenden immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen
durchzufiihren, wenn sie innerhalb eines Achtungsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes liegen, es sei denn, die |mmissionsschutzbehdrde hat bestétigt, dass sich
das Vorhaben auf3erhalb des angemessenen Abstands des Betriebsbereichs befindet.

(8) Im Ubrigen gelten fiir die Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren die Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes in Verbindung mit den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir das Land Branden-
burg.

§ 71 Ersetzung des gemeindlichen Einver nehmens

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder des Baugesetzbuchs erforderliches Ein-
vernehmen rechtswidrig versagt, soll die Bauaufsichtsbehdrde das fehlende Einvernehmen der Gemeinde erset-
zen; in den Féllen des § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs ist das fehlende Einvernehmen zu erset-
zen. Wird in einem anderen Genehmigungsverfahren tiber die Zuldssigkeit des Vorhabens entschieden, so tritt
die fur dieses Verfahren zusténdige Behorde an die Stelle der Bauaufsi chtsbehdrde.

(2) Die Gemeinde ist vor Ersetzung des Einvernehmens anzuhéren. Dabel ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen
einer Frist von eéinem Monat erneut Uber das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden.

(3) Die Genehmigung, mit der die Zulassigkeit des Vorhabens festgestellt wird, gilt zugleich a s Ersatzvornahme
im Sinne des § 116 der Kommuna verfassung des Landes Brandenburg. Sie ist insoweit zu begriinden. Wider-
spruch und Anfechtungsklage der Gemeinde haben auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die Geneh-
migung als Ersatzvornahme gilt.



(4) Abweichend von 8§ 119 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg kann die Gemeinde die Ersetzung
des Einvernehmens durch Widerspruch gegen die Genehmigung anfechten.

(5) Die Absétze 1 bis 3 gelten entsprechend fur das Widerspruchsverfahren.

§ 72 Baugenehmigung, Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entge-
genstehen. Die Baugenehmigung schliefdt die fir das Vorhaben erforderlichen weiteren behérdlichen Entschei-
dungen ein. Die Erlaubnis nach § 18 der Betriebssicherheitsverordnung schliefdt eine Baugenehmigung mit ein.
Satz 2 gilt nicht fur wasserrechtliche Entscheidungen Uber betriebsbedingte Gewésserbenutzungen, fur Ent-
scheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbénde sowie fir Entschei-
dungen in Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren. Die durch eine Umweltvertréglichkeitsprifung
ermittelten, beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Mal3gabe der hierfir geltenden Vor-
schriften zu berticksichtigen.

(2) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen, Bedingungen oder befristet erteilt, kann eine Sicherheitdeistung
verlangt werden. Befristet genehmigte Vorhaben missen spétestens sechs Monate nach Fristablauf beseitigt sein.
In den Féllen des § 35 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 des Baugesetzbuchs wird die Baugenehmigung erst erteilt,
wenn der Bauaufsichtsbehdrde die Verpflichtungserkl&rung nach 8§ 35 Absatz 5 Satz 2 des Baugesetzbuchs vor-
liegt und ihr fir die Einhaltung der Rickbauverpflichtung Sicherheit in Hohe der Kosten der Beseitigung der
baulichen Anlage oder gleichwertige Sicherheit geleigtet ist. Dies gilt auch, soweit andere behdrdliche Gestat-
tungen die Baugenehmigung einschlief3en oder ersetzen.

(3) In der Baugenehmigung ist anzugeben, welche weiteren behdrdlichen Entscheidungen sie einschliefdt. Der
Bauherrin oder dem Bauherrn ist die Baugenehmigung mit den genehmigten Bauvorlagen zu Ubermitteln.

(4) Die Baugenehmigung gilt auch fur und gegen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger der Bauher-
rin oder des Bauherrn.

(5) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Der amtsfreien Gemeinde oder dem Amt und der Entwurfsverfasserin oder dem Entwurfsverfasser ist die
Entscheidung der Bauaufsichtsbehdrde im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch eine Ubermittlung
des Bescheides zur Kenntnis zu geben.

(7) Mit der Bauausfihrung darf erst begonnen werden, wenn

1. eneeforderliche Baugenehmigung vorliegt oder die Voraussetzung des§ 62 Absatz 3 Satz 1 erfillt ist,

2. nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Genehmigungen vorliegen,

3. die erforderlichen Prifberichte oder Bescheinigungen Uber die Prifung der bautechnischen Nachweise vor-
liegen.

Die Bauaufsichtsbehdrde kann sich die Freigabe der Bauarbeiten fir die Baugrube, fir einzelne Bauabschnitte

oder fUr das gesamte Bauvorhaben vorbehalten.

(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Zeitpunkt des Baubeginns genehmigungs- oder anzeigepflichtiger
Vorhaben spétestens eine Woche vor Baubeginn der Bauaufsi chtsbehdrde unter VVorlage der nach Absatz 7 Satz
1 Nummer 2 und 3 erforderlichen Nachwei se mitzuteilen (Baubeginnsanzeige).

(9) Vor Baubeginn muss die Grundfl&che der baulichen Anlage abgesteckt und ihre Hohenlage festgelegt sein.
Die Einhaltung der festgelegten Grundflache und Hohenlage ist der Bauaufsichtsbehdrde binnen zwei Wochen
nach Baubeginn durch Vorlage einer Einmessungsbescheinigung einer Vermessungsingenieurin oder eines
Vermessungsingenieurs  nachzuweisen. Der Nachweis nach Satz 2 kann  auch durch eine
Einmessungsbescheinigung erfolgen, die auf einer nach § 23 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes
durchgefiihrten Einmessung beruht.

(10) Baugenehmigung, Bauvorlagen, Ausfiihrungszeichnungen und Baufreigabeschein miissen an der Baustelle
von Baubeginn an vorliegen.



§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung und des Vor bescheides

(1) Die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung und des Vorbescheides betragt sechs
Jahre. Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlschen nicht, wenn das Vorhaben innerhalb der
Frig nach Satz 1 begonnen worden und spétestens ein Jahr nach Ablauf der Frist die Aufnahme der Nutzung
angezeigt worden ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 richtet sich die Geltungsdauer der Baugenehmigung, der Teilbaugenehmigung und
des Vorbescheides firr bauliche Anlagen, deren Zuldssigkeit sich auch nach einem Planfeststellungsbeschluss
oder einer Plangenehmigung richtet, nach der Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plange-
nehmigung. 8 81 gilt entsprechend.

§ 74 Teilbaugenehmigung

Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten firr die Baugrube und fir einzelne Bauteile oder
Bauabschnitte auf Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung).
8§ 72 gilt entsprechend.

8 75 Vorbescheid

(1) Vor Einreichung des Bauantrags sind auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn einzelne der selbststandi-
gen Beurteilung zugangliche Fragen zu einem Bauvorhaben durch Vorbescheid von der Bauaufsichtsbehdrde zu
beantworten. Soweit sich die Fragen auf behdrdliche Entscheidungen beziehen, die nach 8 72 Absatz 1 Satz 2 in
eine Baugenehmigung eingeschlossen sind, hat die Bauaufsichtsbehdrde diese Fragen im Benehmen mit den
betroffenen Behdrden mit Bindungswirkung auch fir diese Behdrden zu beantworten.

(2) Die zur Beurteilung der Fragen erforderlichen Zeichnungen oder Pldne miissen den Anforderungen an Bau-
vorlagen entsprechen. Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 sind dem Antrag ferner die Unterlagen beizufiigen, die fur
die Beurteilung nach den fir die weiteren behdrdlichen Entscheidungen geltenden Vorschriften erforderlich sind.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 betrégt die Geltungsdauer des Vorbescheides abweichend von 8§ 73 Absatz 1
drei Jahre.

§ 76 Genehmigung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt
aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugeriste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Aus-
fuhrungsgenehmigung. Dies gilt nicht fur

1. Hiegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 Meter, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu
werden,

2. Hiegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 Meter, die fur Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit
von hdchstens 1 Meter pro Sekunde haben,

3. Biihnen, die Fliegende Bauten sind, einschliellich Uberdachungen und sonstige Aufbauten mit einer Hohe
bis zu 5 Meter, einer Grundflache bis zu 100 Quadratmeter und einer FulRbodenhdhe bis zu 1,50 Meter,

4. erdgeschossige Zdlte und erdgeschossige betretbare Verkaufsstdnde, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit
einer Grundflache bis zu 75 Quadratmeter,

5. aufblasbare Spielgerdte mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 Meter oder mit Uberdachten
Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 Meter, sofern ein Absinken der Uber-
dachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 Meter, betragt.

(3) Die Ausfuhrungsgenehmigung wird von der obersten Bauaufsichtsbehdrde erteilt. Dat die Antragstellerin
oder der Antragsteller im Land Brandenburg keine Hauptwohnung oder keine gewerbliche Niederlassung, so ist
die oberste Bauaufsichtsbehdrde nur zusténdig, wenn der FHliegende Bau im Land Brandenburg erstmals aufge-
stellt und in Gebrauch genommen werden soll.



(4) Die Genehmigung wird fir eine bestimmte Frist erteilt, die hdchstens finf Jahre betragen soll; sie kann auf
schriftlichen Antrag von der fir die Erteilung der Ausfihrungsgenehmigung zustandigen Behdrde jeweils bis zu
funf Jahre verlangert werden, wenn der Antrag vor Ablauf der Geltungsdauer bei der Behérde eingegangen ist.
Die Genehmigungen werden in ein Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungs-
vermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufiigen ist. Ausfihrungsgenehmigungen anderer Lander der Bundes-
republik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg.

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsel ihres oder seines Wohnstzes
oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden Baus an Dritte der
obersten Bauaufsi chtsbehorde anzuzeigen. Die oberste Bauaufsichtsbehdrde hat die Anderungen in das Priifbuch
einzutragen und sie, wenn mit den Anderungen ein Wechsdl der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr zu-
sténdigen Behdrde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfihrungsgenehmigung bedirfen, dirfen unbeschadet
anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der unteren Bauaufsichtsbe-
hérde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Priifbuchs angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehérde kann die Inbe-
triebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhéngig machen. Das Ergebnis der Ab-
nahme ist in das Prifbuch einzutragen. In der Ausfiihrungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen
nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefdhrdung im Sinne des § 3 Absatz 1 nicht zu erwarten ist.

(7) Diefur die Erteillung der Gebrauchsabnahme zusténdige untere Bauaufsi chtsbehdrde kann Auflagen machen
oder die Aufstellung oder den Gebrauch Hiegender Bauten untersagen, soweit dies nach den drtlichen Verhalt-
nissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsi-
cherheit nicht oder nicht mehr gewahrleistet ist oder weil von der Ausfiihrungsgenehmigung abgewichen wird.
Wird die Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mangeln am Fliegenden Bau untersagt, ist dies in das
Prifbuch einzutragen. Die ausstellende Behérde ist zu benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen und der
ausstellenden Behorde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgeméi3er Zusténde innerhalb angemessener
Frist nicht zu erwarten ist.

(8) Bel Hiegenden Bauten, die von Besuchern betreten und léngere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben
werden, kann die fur die Gebrauchsabnahme zustandige untere Bauaufsi chtsbehdrde aus Grinden der Sicherheit
Nachabnahmen durchfiihren. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Priifbuch einzutragen.

(9) 868 Absatz 1, 2 und 4 und 8 82 Absatz 1 und 4 gelten entsprechend.

§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) Nicht genehmigungsfreie Bauvorhaben bedirfen keiner Genehmigung und Bautberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Baulberwachung einer Baudienststelle des Bundes oder eines
Landes Ubertragen ist und

2. die Baudiengstelle mindestens mit einer Bediensteten oder einem Bediensteten mit der Befdhigung zum
hoheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkréften ausreichend besetzt
ist.

Solche baulichen Anlagen bedirfen jedoch der Zustimmung der obersten Bauaufsi chtsbehdrde. Die Zustimmung

entfdlt, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, soweit ihre offentlich-rechtlich geschiitzten Belange von

Abwei chungen, Ausnahmen und Befreiungen bertihrt sein kénnen, die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen.

Keiner Genehmigung oder Zustimmung bediirfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Baumal3nahmen in

oder an bestehenden Gebauden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer nicht ge-

nehmigungsfreien Nutzungsdnderung fihren, sowie die Beseitigung baulicher Anlagen. Satz 3 gilt nicht fur
bauliche Anlagen, fir die nach § 70 Absatz 7 eine Offentlichkeitsbeteiligung durchzufiihren it.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bel der obersten Bauaufsichtsbehérde einzureichen.

(3) Die oberste Bauaufsi chtsbehdrde prift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tber die Zul&ssigkeit der baulichen Anlagen nach den §8 29 bis
38 des Baugesetzbuchs und

2. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung eine Entscheidung nach anderen
Offentlich-rechtlichen Vorschriften entféllt oder ersetzt wird.



Sie fiihrt bei denin Absatz 1 Satz 5 genannten Anlagen die Offentlichkeitsbeteiligung nach § 70 Absatz 6 durch.
Die oberste Bauaufsichtsbehdrde entscheidet Gber Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von den nach
Satz 1 zu prifenden sowie von anderen Vorschriften, soweit se nachbarschiitzend sind und die Nachbarn nicht
zugestimmt haben. Im Ubrigen bedarf die Zulassigkeit von Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen keiner
bauaufsichtlichen Entscheidung. Uber erlaubnispflichtige Malnahmen nach dem Brandenburgischen Denkmal-
schutzgesetz entscheidet die oberste Bauaufsi chtsbehdrde im Zustimmungsverfahren.

(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hdren. §8 36 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Baugesetz-
buchs gilt entsprechend. Fur die Entscheidung nach § 37 Absatz 1 des Baugesetzbuchs ist die oberste Bauauf-
sichtshehdrde zustandig; vor der Entscheidung ist die Gemeinde zu horen. Im Ubrigen sind die Vorschriften tiber
das Baugenehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.

(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevdlke-
rungsschutz dienen, sind abweichend von den Absdtzen 1 bis 4 der obersten Bauaufsi chtsbehdrde vor Baubeginn
in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen; Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. Im Ubrigen wirken
die Bauaufsichtsbehérden nicht mit. 8 76 Absatz 2 bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidi-
gung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizel oder dem zivilen Bevdlkerungsschutz dienen, keine Anwendung.

Abschnitt 4 —Bauaufsichtliche M af3nahmen
§ 78 Verbot unrechtmafig gekennzeichneter Baupr odukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauaufsichtsbehorde die Ver-
wendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§ 79 Einstellung von Arbeiten

Werden Anlagen im Widerspruch zu &ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, gedndert oder beseitigt, kann
die Bauaufsichtsbehdrde die Einstellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt auch dann, wenn

1. dieAusfihrung eines Vorhabens entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 7 bis 9 begonnen wurde oder

2. be der Ausfiihrung eines genehmigungsbedirftigen Bauvorhabens von den genehmigten oder angezeigten
Bauvorlagen abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 17 Absatz 1 keine CE-Kennzeichnung oder U-Zeichen
tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung (8 17 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2) oder dem U-Zeichen (8§ 22 Absatz 4) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulassige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mindlich verfigten Einstellung fortgesetzt, kann die
Bauaufsichtsbehérde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Gerédte, Ma-
schinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

§ 80 Besaitigung von Anlagen, Nutzungsunter sagung

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu &ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder gedndert, kann die
Bauaufsichtsbehorde die teilweise oder vollsténdige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere
Weise rechtmallige Zustdnde hergestellt werden konnen. Werden Anlagen im Widerspruch zu offent-
lich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden. Wird diese Nutzung trotz bestands-
kréftiger oder sofort vollziehbarer Nutzungsuntersagung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehdrde die bauliche
Anlage versiegeln.

(2) Die Bauaufsi chtshehérde kann die Beseitigung einer baulichen Anlage auch dann anordnen, wenn diese nicht
genutzt wird und zu verfallen droht und ein 6ffentliches oder schutzwirdiges privates Interesse an ihrer Erhal-
tung nicht besteht.



§ 81 Anpassung bestehender baulicher Anlagen

(1) Wenn es zur Abwehr von erheblichen Gefahren fir Leben oder Gesundheit erforderlich ist, kdnnen die Bau-
aufsichtsbehérden die Vorschriften dieses Gesetzes oder die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
auch auf bestehende bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen anwenden.

(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich gedndert werden, so kann gefordert werden, dass auch die nicht unmit-
telbar bertihrten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn

1. die Bautelle, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem
konstruktiven Zusammenhang stehen und

2. die Durchfiihrung dieser Vorschriften bel den von den Arbeiten nicht bertihrten Teilen der baulichen Anlage
keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

Abschnitt 5 Bauliberwachung
§ 82 Bauliberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen
und die ordnungsgemafde Erfullung der Pflichten der am Bau Beteiligten Uberprifen. Soweit die Baugenehmi-
gung die Entscheidung einer anderen Behdrde einschliefdt, bleibt deren Zusténdigkeit unberUhrt.

(2) Die Bauaufsichtsbehdrde oder die Prifingenieurin oder der Prifingenieur Gberwacht nach ndherer Mal’gabe
der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 2 die Bauausfiihrung bei baulichen Anlagen

1. nach 8§ 66 Absatz 3 Satz 1 hinschtlich des von ihr oder ihm bauaufsichtlich gepriften Standsicherheits-
nachwei ses,

2. nach 8§ 66 Absatz 3 Satz 2 hinsichtlich des von ihr oder ihm bauaufsichtlich gepriiften Brandschutznachwei-
SES.

Bel Gebduden der Gebdudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Grof3garagen im Sinne der
Verordnung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3, ist die mit dem Brandschutznachweis tibereinstimmende Bauaus-
fuhrung von der Nachweiserstellerin oder dem Nachweisersteller oder einer anderen Nachwei sberechtigten oder
einem anderen Nachwei sberechtigten im Sinne des § 66 Absatz 2 Satz 3 zu bestdtigen. Wird die Bauausfiihrung
durch eine Prifingenieurin oder einen Prifingenieur geprift oder nach Satz 2 bestétigt, findet insoweit eine
bauaufsi chtsbehordliche Uberwachung nicht statt.

(3) Im Rahmen der Bauiiberwachung kénnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich, auch aus fertigen
Bauteilen zu Prufzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bautberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Prifzeugnisse,
Ubereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen Uber die Prifungen von Bauprodukten, in die
Bautagebiicher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewéhren.

§ 83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) Die Bauaufsichtsbehtrde oder die Prifingenieurin oder der Prifingenieur kdnnen verlangen, dass ihr oder
ihm Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbeiten dirfen erst fortgesetzt
werden, wenn die Bauaufsichtsbehtrde oder die Prifingenieurin oder der Prifingenieur der Fortfiihrung der
Bauarbeiten zugestimmt haben.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsi chtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht genehmigungsfreien
baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen. Mit der Anzeige nach
Satz 1 sind vorzulegen

1. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 1 eine Bescheinigung der Prifingenieurin oder des Prifingenieurs
Uber die ordnungsgemal3e Bauausfiihrung hinsichtlich der Standsicherheit,

2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 2 eine Bescheinigung der Prifingenieurin oder des Prifingenieurs
Uber die ordnungsgemalie Bauausfihrung hinsichtlich des Brandschutzes (8 82 Absatz 2 Satz 1),



3. inden Féllen des 8 82 Absatz 2 Satz 2 die jeweilige Bestétigung,

4. be Sonderbauten die nach § 51 Absatz 2 erforderliche Bescheinigung der Prifsachversténdigen oder des
Prifsachverstandigen fir energeti sche Gebaudepl anung.

Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch
vor dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt. Feuerstdtten dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die be-
vollméchtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollméchtigte Bezirksschorngteinfeger den sicheren An-
schluss der Feuerstétte sowie die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat;
Verbrennungsmotoren und Blockhei zkraftwerke dirfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie oder er
den sicheren Anschluss sowie die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abfihrung von
Verbrennungsgasen bescheinigt hat. Die Anforderungen des § 42 Absatz 1 bis 3 und 5 missen erflllt sain.

Abschnitt 6 — Baulasten

8 84 Baulasten, Baulastenver zeichnis

(1) Durch Erklérung gegeniiber der Bauaufsichtsbehdrde kdnnen Grundstiickseigentimerinnen und Grund-
stiickseigentimer  6ffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun, Dulden
oder Unterlassen tibernehmen, die sich nicht schon aus dffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Erbbaube-
rechtigte konnen ihr Erbbaurecht in entsprechender Weise belasten. Baulasten werden unbeschadet der Rechte
Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegentiber Rechtsnachfolge-
rinnen und Rechtsnachfolgern.

(2) Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die Unterschrift muss 6ffentlich beglaubigt oder von
einer offentlich bestellten Vermessungsingenieurin oder einem Offentlich bestellten Vermessungsingenieur oder
von der Katasterbehdrde beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbehdrde geleistet oder vor ihr an-
erkannt wird.

(3) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehdrde unter. Der Verzicht ist zu erkldren, wenn ein 6f-
fentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen die oder der Verpflichtete und
die durch die Baulast Begiinstigten angehdrt werden. Der Verzicht wird mit der Léschung der Baulast im Bau-
lastenverzeichnis wirksam.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehdrde gefiihrt. In das Baulastenverzeichnis kénnen
auch eingetragen werden

1. andere baurechtliche Verpflichtungen des Grundstiickseigentiimers zu einem sein Grundstiick betreffendes
Tun, Dulden oder Unterlassen,

2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder sich Ab-
schriften erteilen lassen. offentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und offentlich bestellte Vermessungs-
ingenieure sowie Notarinnen und Notare sind befugt, das Baulastenverzeichnis einzusehen, ohne dass es der
Darlegung eines berechtigten Interesses bedarf.

(6) Die bestehenden rechtlichen Sicherungen durch beschrénkte personliche Dienstbarkeiten behalten ihre G-
tigkeit, soweit sie nicht durch Baulasten nach Absatz 1 ersetzt und die Eintragungen im Grundbuch gel 6scht
wurden.



Tell 6 — Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvor schriften, Datenschutz,
Uber gangsvor schriften

8 85 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig

1. ener nach 8§ 86 Absatz 1 his 3 erlassenen Rechtsverordnung oder einer nach 8§ 87 Absatz 1 und 2 erlassenen
Satzung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder die ortliche Bauvorschrift fir einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bul3geldvorschrift verwelst,

2. ene vallziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtshehérde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses
Gesetzes oder aufgrund einer nach diesem Gesetz zulassigen Rechtsverordnung oder Satzung erlassen wor-
den i, sofern die Anordnung auf die Bul3gel dvorschrift verwelst,

3. ohne die erforderliche Baugenehmigung (8 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (8 74) oder Abweichung
(8 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, andert oder benutzt,

4. entgegen der Vorschrift des 8 62 Absatz 3 Satz 1 mit der Ausfiihrung eines Bauvorhabens beginnt,

5. Hiegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (8 76 Absatz 2) in Gebrauch nimmt oder ohne Anzeige
und Abnahme (8 76 Absatz 6) in Gebrauch nimmt,

6. entgegen der Vorschrift des 8§ 72 Absatz 7 mit den Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vorschrift des § 83
Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des 8 83 Absatz 2 Satz 1 und 2 bauliche Anla-
gen nutzt,

7. die Baubeginnsanzeige (8§ 72 Absatz 8) nicht oder nicht fristgerecht erstattet,

8. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die Voraussetzungen nach § 22 Absatz 4
vorliegen,

9. Bauprodukte entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ohne das U-Zeichen verwendet,

10. Bauarten entgegen § 21 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

11. alsBauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, Unternehmerin oder Unternenmer,
Bauleiterin oder Bauleiter oder als deren Vertreter den Vorschriften des 8§ 53 Absatz 1, § 54 Absatz 1 Satz 3,
8§ 55 Absatz 1 oder § 56 Absatz 1 zuwiderhanddlt,

12. entgegen § 83 Absatz 2 Satz 4 eine Feuerdétte, einen ortsfesten Verbrennungsmotor oder ein Blockheiz-
kraftwerk in Betrieb nimmt.

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummer 8 bis 10 begangen worden, kénnen Gegenstdnde, auf die sich
die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; 8 22 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzu-
wenden.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pléne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. asPrufingenieurin oder Prifingenieur unrichtige Prifberichte erstellt,
3. unrichtige Angaben aufgrund des Kriterienkatal ogs nach 8 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufl3e bis zu 500 000 Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uiber Ordnungswidrigkeiten ist die
untere Bauaufsichtsbehorde. Ist die amtsfreie Gemeinde oder das Amt nach § 58 Absatz 6 und 7 a's Sonderord-
nungsbehdrde zusténdig, so ist diese Verwaltungsbehérde im Sinne des 8 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
Uber Ordnungswidrigkeiten.

8 86 Rechtsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der in 8 3 Absatz 1 und 2 bezeichneten Anordnungen wird das fir die Bauaufsicht zu-
sténdige Mitglied der Landesregierung erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tiber

1. diendhere Bestimmung algemeiner Anforderungen der 88 4 bis 48,
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (8 42),
3. Anforderungen an Garagen (8§ 49),



4.

besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich ausder besonderen Art oder Nutzung der baulichen
Anlagen fir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben (8 51), sowie tiber die An-
wendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

Erst-, Wiederholungs- und Nachpriifung von Anlagen, die zur Verhiitung erheblicher Gefahren oder Nach-
teile stdndig ordnungsgemal’ unterhalten werden miissen, und die Erstreckung dieser Nachprifungspflicht
auf bestehende Anlagen,

die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen und Ein-
richtungen wie Bihnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten einschliefdlich des Nachweises
der Beféhigung dieser Personen.

(2) Deas fir die Bauaufsicht zustandige Mitglied der Landesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen tber

1

Prifingenieurinnen und Prifingenieure, denen bauaufsichtliche Prifaufgaben einschliefdlich der Bautber-
wachung und der Bauzustandsbesichtigung durch die Bauherrin oder den Bauherrn Ubertragen werden, so-
wie
Prifsachverstandige, die im Auftrag der Bauherrin oder des Bauherrn oder der sonstigen nach Bauord-
nungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen prifen und bescheini-
gen.

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,

1
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10.

11.

12.

die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieurinnen und Prifingenieure und Prifsachver-
sténdige tétig werden,

die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,

Erldschen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung einschliefdlich der Festlegung einer Altersgrenze,
die Aufgabenerledigung,

die Vergitung,

das Erfordernis einer ausrei chenden Haftpflichtversicherung,

die Anforderungen an die Priifingenieurinnen und Prifingenieure und Priifsachversténdigen, insbesonderein
Bezug auf deren Aushildung, Fachkenntnisse, Berufserfahrung, personliche Zuverldssigkeit sowie Fort- und
Weiterbildung,

die Einrichtung von Stellen zur gemeinsamen und einhetlichen Bewertung, Berechnung und Erhebung der
Kosten der Priifingenieurinnen und Priifingenieure und die Aufsicht Uber diese Stelle,

die Ubertragung der Aufgaben einer Widerspruchsbehdrde fiir Entscheidungen tber Widerspriiche gegen
Kostenentscheidungen auf eine nach Nummer 8 eingerichtete Stelle oder einen bel dieser Stelle gebildeten
Widerspruchsausschuss,

die Ubertragung der Zustandigkeit fiir die Beitreibung der Gebiihren im Verwaltungszwangsverfahren auf
die nach Nummer 8 eingerichtete Stelle,

die Ubertragung der Befugnis zur Anerkennung und zur Uberwachung oder Aufsicht auf eine der obersten
Bauaufsi chtsbehérde nachgeordnete Behdrde oder auf Dritte,

die Uberwachung der Priifsachverstandigen und die Aufsicht tiber die Prifingenieurinnen und Priifingeni-
eure.

Die Zustadndigkeiten fir die Erledigung der Aufgaben nach Satz 2 Nummer 8 bis 11 kénnen durch Beleihung
nach 8§ 16 des Landesorganisationsgesetzes Ubertragen werden. Das fir die Bauaufsicht zustéandige Mitglied der
Landesregierung kann durch Rechtsverordnung ferner

1

den Leiterinnen und Leitern und den stellvertretenden Leiterinnen und Leitern von Brandschutzdienststellen
die Stellung einer Prifsachverstandigen oder eines Priifsachverstdndigen nach Satz 1 Nummer 2 zuweisen,

soweit fur bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen Priifsachversténdige nach Satz 1 Nummer 2 nicht in
ausreichendem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen Priifsachverstdndigen zu prifenden
und zu bescheinigenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich gepriift werden kénnen,

soweit Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner nach 8§ 66 Absatz 2 Satz 1 oder Brandschutzplanerinnen
und Brandschutzplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 3 noch nicht in ausreichendem Umfang eingetragen sind,
anordnen, dass die Standsicherheit- oder Brandschutznachweise bauaufsichtlich geprift werden und die
Bauausfiihrung bauaufsichtlich tberwacht wird.

(3) Deas fir die Bauaufsicht zustandige Mitglied der Landesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen tber

1

Umfang, Inhalt, Zahl, Form sowie Art der Ubermittlung der erforderlichen Unterlagen einschlieRlich der



Vorlagen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen und beim Bauanzeigeverfahren nach
§_62|

2. Umfang, Inhat und Zahl der Bauvorlagen und deren Prifung, die fir die in die Baugenehmigung nach § 72
Absatz 1 Satz 2 eingeschlossenen Entscheidungen erforderlich sind,

3. dieerforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestdtigungen, auch bei genehmi-
gungsfreien Bauvorhaben,

4, dasVerfahrenim Einzelnen,

5. dievon den am Bau Beteiligten, insbesondere zum Nachwel's einer ordnungsgemaél3en Bauausfihrung vor-
zulegenden Anzeigen, Bescheinigungen oder Nachweise, sowie Priifzeugnisse oder Bescheinigungen von
Sachversténdigen, sachverstdndigen Stellen oder Behdrden,

6. die erforderlichen Unterlagen und Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen an die Energieeinsparung
sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien (8 15 Absatz 4),

7. die zu erhebenden personenbezogenen Daten der am Verfahren Beteiligten, der Nachbarn und des Eigenti-
mers des Baugrundstiicks,

8. eneAnzeigepflicht fir Vorhaben zur Beseitigung baulicher Anlagen.

Es kann dabel fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festle-
gen und den Gebrauch der von der obersten Bauaufsi chtsbehdrde verdffentlichten Vordrucke vorschreiben.

(4) Dasfur die Bauaufsicht zusténdige Mitglied der Landesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Zustandigkeit fir die Zustimmung und den Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall (88 20 und 21) zu
Ubertragen,

2. die Zustandigkeit fiir die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (8§ 25) auf an-
dere Behorden zu Ubertragen; die Zustdndigkeit kann auch auf eine Behdrde eines anderen Landes der Bun-
desrepublik Deutschland Ubertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsi chtsbehdrde untersteht
oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsi chtsbehérde mitwirkt,

3. das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusitzliche Angaben zu verlangen,

4. das Anerkennungsverfahren nach § 25, die Voraussetzungen fur die Anerkennung, ihre Riicknahme, ihren
Widerruf und ihr Erldschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichen-
de Haftpflichtversicherung zu fordern,

5. dieErtellung von Typenpriifungen (8 66 Absatz 4 Satz 3),
6. die Genehmigung Fliegender Bauten (8 76),

7. die Prifung bautechnischer Nachweise besonderen Schwierigkeitsgrades, einschlielich der Uberpriifung
der Bauausfihrung,

8. die Zustimmung zu Vorhaben 6ffentlicher Bauherrn (8 77),
9. dieBeratung der unteren Bauaufsi chtsbehérden in bauaufsi chtlichen Angelegenheiten

zur landesweit einheitlichen Wahrnehmung auf eine der obersten Bauaufsi chtsbehérde nachgeordnete Behorde
Zu Ubertragen. Die Zusténdigkeiten fur die Erledigung der Aufgaben nach Satz 1 Nummer 5 bis 7 und der Auf-
gaben nach § 76 sowie fur die Erledigung dieser Aufgaben erforderlichen Befugnisse kdnnen durch Beleihung
nach § 16 des L andesorganisationsgesetzes Uibertragen werden.

(5) Deas fur die Bauaufsicht zusténdige Mitglied der Landesregierung wird erméchtigt, im Einvernehmen mit
dem fiur den Vollzug des Produktsicherheitsgesetzes oder des Energiewirtschaftsgesetzes zusténdigen Mitglied
der Landesregierung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des 8§ 34 des
Produktsicherheitsgesetzes und des § 49 Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen entsprechend fiir Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in
deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschéftigt werden. Sie kann auch die
Verfahrensvorschriften dieser VVerordnungen fir anwendbar erkléren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie
Zustadndigkeiten und Gebiihren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse
die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach 8 77 einschliefdlich der zugehdrigen Abweichungen einschlie-
[3en sowie dass § 35 Absatz 2 des Produktsi cherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

(6) Dasfur die Bauaufsicht zustandige Mitglied der Landesregierung wird erméchtigt, im Benehmen mit dem fir
Umwelt und Naturschutz zusténdigen Mitglied der Landesregierung durch Rechtsverordnung

1. Uber Absatz 3 hinaus Vorschriften Uber Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen fur Aufschiittungen oder
Abgrabungen zu erlassen; dabei kann inshesondere ein Aufschittungs- oder Abgrabungsplan mit Zeichnun-
gen, Zeitplan und Erlauterungen vorgeschrieben werden, aus dem die Einzelheiten des Vorhabens, sein An-
lass, die vom Vorhaben betroffenen Grundstiicke und Anlagen, seine Auswirkungen und die Mal3nahmen



der Rekultivierung oder Renaturierung hervorgehen,

2. die Verpflichtung der Unternehmerin oder des Unternehmers oder der Eigentimerin oder des Eigentiimers
zur Rekultivierung oder Renaturierung und zu einer Sicherheitdeistung zu bestimmen und die Hohe der
Sicherheitdeistung zu regeln.

(7) Das fiur die Bauaufsicht zustandige Mitglied der Landesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften Uber Umfang, Inhalt und Form des Baulastenverzei chnisses zu regeln.

§ 87 Ortliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden konnen drtliche Bauvorschriften erlassen Uber

1. besondere Anforderungen an die aul3ere Gestaltung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrich-
tungen sowie die Notwendigkeit oder das VVerbot von Einfriedungen,

2. besondere Anforderungen an die Art, die Grofl3e, die Gestaltung, die Farbe und den Anbringungsort von
Werbeanlagen,

3. den Ausschluss von Werbeanlagen an bestimmten baulichen Anlagen,

4. eine besondere Erlaubnispflicht fir Werbeanlagen, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dirfen, so-
weit fir diese Werbeanl agen besondere Anforderungen nach Nummer 2 bestehen.

Die Gemeinde kann die ortlichen Bauvorschriften nach Satz 1 Nummer 1 und 2 erlassen, soweit dies zur Ver-
wirklichung baugestalterischer und stédtebaulicher Absichten oder zum Schutz bestimmter Bauten, Stral3en,
Platze oder Ortgteile von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadtebaulicher Bedeutung sowie von Baudenkmé&-
lern und Naturdenkmalern erforderlich ist.

(2) Die Gemeinde kann durch ortliche Bauvorschriften andere als die nach 8§ 6 Absatz 5 vorgeschriebenen Ab-
standsfléchen festsetzen. Die Festsetzungen tber die Uberbaubaren Grundstiicksfléachen und die Héhe der bauli-
chen Anlagen miissen so bestimmt sein, dass die nach 8 6 zu berlicksi chtigenden nachbarlichen Belange abge-
wogen werden konnen. Eine geringere Tiefe der Abstandsfl&chen darf insbesondere zur Wahrung der erhaltens-
werten Eigenart und zur stadtebaulichen Gestaltung eines bestimmten Ortsteiles festgesetzt werden.

(3) Die Gemeinde kann &rtliche Bauvorschriften Uber Kinderspielplétze erlassen. Sie kann dabei
1. dieGrole, Art und Ausstattung der Kinderspielplétze nach Art und Mal3 der Nutzung festsetzen,
2. die Anforderungen fiir den Zugang und die sichere Benutzbarkeit der Kinderspielpldtze festsetzen,

3. die nachtrdgliche Anlage eines Kinderspielplatzes festsetzen, wenn dies die Gesundheit und der Schutz der
Kinder erfordern,

4. die Geldbetrége fur die Abldsung der Kinderspiel plétze bestimmen.

(4) Die Gemeinde kann ortliche Bauvorschriften tiber notwendige Stellplétze erlassen. Sie kann dabel

1. dieZahl der erforderlichen notwendigen Stellplétze nach Art und Mal3 der Nutzung unter Beriicksi chtigung
der verkehrlichen, wirtschaftspolitischen oder stédtebaulichen Griinde unterschiedlich festsetzen,

2. die Herstdlung von Stellplétzen und Garagen fir Kraftfahrzeuge untersagen oder einschranken, wenn
verkehrliche, wirtschaftspolitische oder stddtebauliche Griinde dies rechtfertigen und Stellplétze fir die all-
gemeine Benutzung in ausreichender Zahl zur Verfiigung stehen,

3. die Geldbetrage fur die Abldsung notwendiger Stellplétze bestimmen.

Die Ermachtigung des Satzes 2 Nummer 2 und 3 erdtreckt sich nicht auf die nach § 50 Absatz 4 notwendigen
Stellplétze.

(5) Die Gemeinde kann ¢rtliche Bauvorschriften tber notwendige Abstellplétze fir Fahrréder erlassen. Sie kann
dabei

1. dieZahl der erforderlichen Fahrradabstellplétze nach Art und Mal3 der Nutzung festsetzen,

2. dieGrofe, die Lage und die Ausstattung dieser Abstellplétze festlegen,

3. die Geldbetrage firr die Abldsung der notwendigen Abstellplétze fir Fahrrader bestimmen.

(6) Die Gemeinde kann durch ortliche Bauvorschriften die Art, die Gestaltung und die Bauausfihrung der fir die
Errichtung und den Betrieb baulicher Anlagen erforderlichen Erschliefl3ungsanlagen bestimmen sowie nach an-
deren landesrechtlichen Vorschriften zuldssige Festsetzungen Uber die Errichtung und den Betrieb baulicher
Anlagen in gemeindlichen Satzungen auch in 6rtlichen Bauvorschriften festsetzen.



(7) Die Gemeinde kann, soweit die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs vorliegen,
durch 6rtliche Bauvorschrift bestimmen, welche der nach § 61 genehmigungsfreien Vorhaben spétestens einen
Monat vor Durchfiihrung des Vorhabens der Gemeinde anzuzeigen sind.

(8) Die Gemeinde erlasst die ortlichen Bauvorschriften als Satzung fir das Gemeindegebiet oder Teile des Ge-
meindegebietes. Fir den Aul3enbereich dirfen drtliche Bauvorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht
erlassen werden. Vor dem Erlass der Satzung ist den betroffenen Birgern und den berthrten Tragern 6ffentlicher
Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von einem Monat zu geben.

(9) Ortliche Bauvorschriften nach Absatz 1 bis 6 konnen auch in
1. enen Bebauungsplan nach § 30 Absatz 1 bis 3 des Baugesetzbuchs oder
2. ene Satzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Baugesetzbuchs

als Festsetzungen aufgenommen werden. Fir diese Festsetzungen sind die Verfahrensvorschriften des Bauge-
setzbuchs entsprechend anzuwenden.

(10) Festsetzungen in ¢rtlichen Bauvorschriften kdnnen auch in Form zeichnerischer Darstellungen erfolgen.
I hre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der 6rtlichen Bauvorschriften bel der Gemeinde
zur Eingcht ausgelegt wird; hierauf ist in den 6rtlichen Bauvorschriften hinzuwei sen.

8 88 Datenschutz

(1) Die Bauaufsichtsbehdrden, die amtsfreien Gemeinden und die Amter sowie die am Verfahren sonst beteilig-
ten Behdrden und Stellen dirfen zum Zwecke und im Rahmen der ihnen durch dieses Gesetz zugewiesenen
Aufgaben personenbezogene Daten der am Verfahren Betelligten verarbeiten.

(2) Die Daten sind grundsétzlich bei den am Bau Beteiligten (88 53 bis 56) oder den sonst vom Verfahren Be-
troffenen zu erheben. Den Betelligten stehen die betroffenen Grundstiickseigentimer, Nachbarn und Hersteller
von Bauprodukten gleich. Der am Bau Beteiligte oder Betroffene ist verpflichtet, den Bauaufsi chtsbehdrden, den
amtsfreien Gemeinden und den Amtern sowie den am Verfahren sonst beteiligten Behorden und Stellen auf
Verlangen die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen; hierauf ist er hinzuweisen. Die Erhebung ist auch ohne
Kenntnis des am Bau Beteiligten oder Betroffenen zuldssig, wenn anderenfalls die Erfilllung der Aufgaben ge-
fahrdet wére.

(3) Das Speichern personenbezogener Daten ist zuléssig, wenn es zur rechtméliigen Erfillung der Aufgaben der
in Absatz 1 genannten Behdrden und Stellen erforderlich ist.

(4) Die Ubermittlung der personenbezogenen Daten an die am Verfahren beteiligten Behorden ist zuldssig. Die
Ubermittlung an andere Behdrden und Stellen ist nur zuldssig, wenn dies zur Erfilllung der gesetzlichen Aufga-
ben dieser Behtrden und Stellen erforderlich ist.

(5) Die Ubermittlung der personenbezogenen Daten der am Bau Beteiligten und der Baudaten an nicht am Ver-
fahren Beteiligte, inshesondere Baustelleninformationsdiengte, ist nur mit Einwilligung der am Bau Beteiligten
zuldssig.

(6) Das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 11 der Verfassung des Landes Brandenburg) wird insoweit einge-
schrankt.

§ 89 Uber gangsvor schriften

(1) 8§ 73 Absatz 2 ist auf alle Baugenehmigungen und Vorbescheide anwendbar, deren Geltungsdauer bei In-
krafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgel aufen war.

(2) Solange § 20 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landes-
recht verweist, gilt insoweit § 2 Absatz 4 der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. September 2008 (GVBI. | S. 226) fort. Auf Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die bis zum
Inkrafttreten dieses Gesetzes Rechtswirksamkeit erlangt haben, ist der zum Zeitpunkt des jeweiligen Satzungs-
beschlusses geltende Begriff des Vollgeschosses weiter anzuwenden.



(3) Die bisher erfolgten Eintragungen der Brandenburgischen Ingenieurkammer in die Liste der Bauvorlagebe-
rechtigten behalten ihre Guiltigkeit, soweit sie nicht durch Eintragungen in die Liste mit dem Zusatz Bauvorla-
geberechtigung nach 8 65 Absatz 2 Nummer 2 ersetzt wurden.

(4) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zum Inkrafttreten gel-

tenden Vorschriften fortzufiihren; die materiellen Vorschriften dieses Gesetzes sind jedoch anzuwenden, soweit
diese fir die Bauherrin oder den Bauherrn giinstiger sind.

I nkrafttreten, Aul3erkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Juli 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Brandenburgi-
sche Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBI. | S. 226), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBI. | Nr. 39 S. 2) gedndert worden ist, aul3er Kraft.

(2) 8 86 tritt am Tag nach der Verkiindung dieses Gesetzesin Kraft.
Potsdam, den 19. Mai 2016
Die Prasidentin

des Landtages Brandenburg

Britta Stark



	Teil 1 – Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Begriffe
	§ 3 Allgemeine Anforderungen

	Teil 2 – Das Grundstück und seine Bebauung
	§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
	§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken
	§ 6 Abstandsflächen, Abstände
	§ 7 Teilung von Grundstücken
	§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze

	Teil 3 – Bauliche Anlagen
	Abschnitt 1 – Gestaltung
	§ 9 Gestaltung
	§ 10 Anlagen der Außenwerbung

	Abschnitt 2 – Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung
	§ 11 Baustelle
	§ 12 Standsicherheit
	§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse
	§ 14 Brandschutz
	§ 15 Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
	§ 16 Verkehrssicherheit

	Abschnitt 3 – Bauprodukte, Bauarten
	§ 17 Bauprodukte
	§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
	§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
	§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
	§ 21 Bauarten
	§ 22 Übereinstimmungsnachweis
	§ 23 Übereinstimmungserklärung des Herstellers
	§ 24 Übereinstimmungszertifikat
	§ 25 Prüft-, Zertifizierungs-, Überwachungsstellen

	Abschnitt 4 – Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken, Dächer
	§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
	§ 27 Tragende Wände, Stützen
	§ 28 Außenwände
	§ 29 Trennwände
	§ 30 Brandwände
	§ 31 Decken
	§ 32 Dächer

	Abschnitt 5 – Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen
	§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg
	§ 34 Treppen
	§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
	§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge
	§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
	§ 38 Umwehrungen

	Abschnitt 6 – Technische Gebäudeausrüstung
	§ 39 Aufzüge
	§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle
	§ 41 Lüftungsanlagen
	§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
	§ 43 Sanitäre Anlagen
	§ 44 Kleinkläranlagen, Gruben
	§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe
	§ 46 Blitzschutzanlagen

	Abschnitt 7 – Nutzungsbedingte Anforderungen
	§ 47 Aufenthaltsräume
	§ 48 Wohnungen
	§ 49 Notwendige Stellplätze und notwendige Abstellplätze für Fahrräder
	§ 50 Barrierefreies Bauen
	§ 51 Sonderbauten


	Teil 4 – Die am Bau Beteiligten
	§ 52 Grundpflichten
	§ 53 Bauherrin und Bauherr
	§ 54 Entwurfsverfasserin und Entwurfsverfasser
	§ 55 Unternehmerin und Unternehmer
	§ 56 Bauleiterin und Bauleiter

	Teil 5 – Bauaufsichtsbehörden, Verfahren
	Abschnitt 1 – Bauaufsichtsbehörden
	§ 57 Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden
	§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden sowie der amtsfreien Gemeinden und der Ämter als Sonderordnungsbehörden

	Abschnitt 2 – Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit
	§ 59 Grundsatz
	§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren
	§ 61 Genehmigungsfreie Vorhaben
	§ 62 Bauanzeigeverfahren

	Abschnitt 3 – Genehmigungsverfahren
	§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
	§ 64 Baugenehmigungsverfahren
	§ 65 Bauvorlageberechtigung
	§ 66 Bautechnische Nachweise
	§ 67 Abweichungen
	§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen
	§ 69 Behandlung des Bauantrags
	§ 70 Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit
	§ 71 Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
	§ 72 Baugenehmigung, Baubeginn
	§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung und des Vorbescheides
	§ 74 Teilbaugenehmigung
	§ 75 Vorbescheid
	§ 76 Genehmigung Fliegender Bauten
	§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung

	Abschnitt 4 – Bauaufsichtliche Maßnahmen
	§ 78 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte
	§ 79 Einstellung von Arbeiten
	§ 80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
	§ 81 Anpassung bestehender baulicher Anlagen

	Abschnitt 5 Bauüberwachung
	§ 82 Bauüberwachung
	§ 83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

	Abschnitt 6 – Baulasten
	§ 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis


	Teil 6 – Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, Datenschutz, Übergangsvorschriften
	§ 85 Ordnungswidrigkeiten
	§ 86 Rechtsvorschriften
	§ 87 Örtliche Bauvorschriften
	§ 88 Datenschutz
	§ 89 Übergangsvorschriften

	Inkrafttreten, Außerkrafttreten

